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Ansatz vorl. RE RE
2015 2014 2013 2012
EUR EUR EUR EUR

 

 

Die Gesamtsummen betragen:  
 

31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
(u.a. Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe,
Grundsicherung)

 
Erträge 20.548.100 19.851.400 16.095.387 13.098.258
Aufwendungen 83.994.600 79.364.700 77.536.588 73.499.778
Ergebnis 63.446.500 59.513.300 61.441.200 60.401.520

31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II   
  

Erträge 12.244.100 11.113.500 12.451.634 11.366.657
Aufwendungen 27.526.000 26.180.000 25.982.332 25.058.613
Ergebnis 15.281.900 15.066.500 13.530.697 13.691.956

31.30 Hilfen für Flüchtlinge   

Erträge 5.700.500 1.534.500 987.587 520.662
Aufwendungen 7.970.000 4.828.400 2.720.297 1.666.099
Ergebnis 2.269.500 3.293.900 1.732.710 1.145.436

  
31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz   

  
Erträge 0 0 385.373 595.256
Aufwendungen 140.000 139.000 471.674 690.621
Ergebnis 140.000 139.000 86.301 95.365

  
31.90 Neue PG ab 2011:

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Erträge 1.000 1.150 1.770 956
Aufwendungen 204.800 167.000 256.912 214.991
Ergebnis 203.800 165.850 255.142 214.035

36.20 Jugendsozialarbeit
36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien   
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen   

und in Tagespflege

Erträge 5.312.000 5.287.000 5.001.381 4.415.667
Aufwendungen 30.008.200 28.275.600 27.426.576 26.324.233
Ergebnis 24.696.200 22.988.600 22.425.195 21.908.566

36.90 Unterhaltsvorschussleistungen   
  

Erträge 1.383.300 1.383.300 1.558.397 1.895.545
Aufwendungen 1.700.000 1.700.000 1.659.454 1.594.781
Ergebnis 316.700 316.700 101.057 -300.764

61.10 Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG

Erträge 6.392.000 6.053.000 6.506.397 6.152.419

Gesamterträge 51.581.000 45.223.850 42.987.927 38.045.419

Gesamtaufwendungen 151.543.600 140.654.700 136.053.833 129.049.114

Gesamtergebnis 99.962.600 95.430.850 93.065.905 91.003.695

Anmerkung: Stand Beschluss Kreistag vom 15.12.2014

Entwicklung der sozialen Leistungen

Produktgruppe

Bezeichnung

Zusammenstellung der Leistungen und der Ersätze/Erstattungen
der sozialen Leistungen.
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Haushaltsvolumen: 276.837.562 EUR

Haushaltsvolumen: 275.219.303 EUR

Kreisumlage
115,2 Mio. EUR

(41,6%)

FAG-Zuw eisungen
73,0 Mio. EUR

(26,4%)

Sonstige 
Transfererträge

7,5 Mio. EUR
(2,7%)

Gebühren und 
Bußgelder

16,8 Mio. EUR
(6,1%)

Erstattungen
21,8 Mio. EUR

(7,9%)

Grunderw erbsteuer
11,5 Mio. EUR

(4,2%)

Sonstige Erträge
31,0 Mio. EUR

(11,2%)

Ergebnishaushalt ordentliche Erträge

Personalaufw endungen
46,1 Mio. EUR

(16,8%)

Sozialaufw endungen
158,1 Mio. EUR

(57,4%)

Sonstige 
Transferaufwendungen

12,0 Mio. EUR
(4,4%)

Zinsen
2,7 Mio. EUR

(1,0%)

Abschreibungen
8,2 Mio. EUR

(3,0%)

Ausgleich Bilanzverlust 
Kreiskliniken 

Reutlingen GmbH
6,6 Mio. EUR

(2,4%)

Aufwendungen für 
Sach- und 

Dienstleistungen
17,8 Mio. EUR

(6,5%)

Sonstige ordentliche 
Aufwendungen
23,7 Mio. EUR

(8,6%)

Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen

-55-
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 Zuschussbedarf: 172.507.993 EUR

Schule, Kultur und 
Sport THH 3
9.935 TEUR

(5,8%)

Soziale Hilfen und 
Schwerbehinderten

-recht THH 4
92.527 TEUR

(53,6%) Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe

THH 5
37.042 TEUR

(21,5%)

Gesundheit THH 6
10.722 TEUR

(6,2%)Übrige 
Teilhaushalte
22.281 TEUR

(12,9%)

Ergebnishaushalt
Zuschussbedarf in TEUR und %
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Höhe der Auszahlungen (ohne Umschuldungen): 18.313.550 EUR

Höhe der Einzahlungen (ohne Umschuldungen): 16.368.394 EUR

Schule, Kultur und 
Sport THH 3

3,60 Mio. EUR
(19,7%)

Soziale Hilfen und
Schwerbehinderte

-recht THH 4
0,25 Mio. EUR

(1,4%)

Gesundheit THH 6
2,02 Mio. EUR

(11,0%)
Verkehr und ÖPNV 

THH 10
1,88 Mio. EUR

(10,2%)

Kredittilgung
7,10 Mio. EUR

(38,8%)

Übrige 
Teilhaushalte
3,47 Mio. EUR

(18,9%)

Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit

Zahlungsmittel-
überschuss aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit

7,40 Mio. EUR
(45,2%)

Investitions-
zuwendungen
1,68 Mio. EUR

(10,3%)

Veräußerung 
Sachvermögen
0,02 Mio. EUR

(0,1%)

für sonst. 
Invest.tätigkeit
0,17 Mio. EUR

(1,0%)

Kreditaufnahme
7,10 Mio. EUR

(43,4%)

Einzahlungen aus Verwaltungs-, Investitions- und
Finanzierungstätigkeit
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Der Landkreis Reutlingen liegt mit seiner Einwohnerzahl unter den 35 Landkreisen von
Baden-Württemberg an 10. Stelle (Zahl in Klammern ergibt die Reihenfolge nach der Steuer-
kraft je Einwohner).

Einwohner am 31.12.2013 1 (  3) Reutlingen  111 357  
2 (  2) Metzingen  21 172  
3 (  9) Pfullingen  17 584  
4 (  4) Münsingen  13 958  
5 (  8) Bad Urach  11 862  
6 (  5) Eningen  10 672  
7 (  6) Pliezhausen  9 310  
8 (19) Lichtenstein  9 194  
9 (  1) Dettingen  9 189  

10 (18) Sonnenbühl  6 978  
11 (12) Trochtelfingen  6 333  
12 (17) Engstingen  5 165  
13 (20) Wannweil  5 127  
14 (16) St. Johann  5 024  
15 (10) Walddorfhäslach  4 906  
16 (  7) Riederich  4 261  
17 (21) Römerstein  3 985  
18 (15) Hohenstein  3 660  
19 (22) Hülben  2 841  
20 (11) Grafenberg  2 525  
21 (26) Gomadingen  2 220  
22 (23) Zwiefalten  2 148  
23 (13) Hayingen  2 141  
24 (25) Grabenstetten  1 610  
25 (14) Pfronstetten  1 461  
26 (24) Mehrstetten  1 336  

Landkreis insgesamt  276 019  

am 30.06.2013  274 947  

am 30.06.2012  273 889  

Bei einer Fläche des Landkreises von 1.094 km² ergibt sich auf 31.12.2013 eine Bevölkerungs-
dichte von 253 Einwohner/km².

LANDKREIS  REUTLINGEN   -   EINWOHNER
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LANDKREIS REUTLINGEN - KREISGEBIET
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Zuordnung der wesentlichen Sachkonten 

Zeile Kontengruppen Konto Bezeichnung 
1 Steuern und ähnliche Abgaben 30110000 Grundsteuer A 

  Kontengruppe 30 30120000 Grundsteuer B 
    30130000 Gewerbesteuer 
    30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 
    30330000 Jagdsteuer 

    
30521000 Leistungen des Landes zur Umsetzung des 4.Gesetzes für 

moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt  
2 laufende Zuwendungen (Zuweisungen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 

  und Zuschüsse) 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land 
  Kontengruppe 31 31310010 Zuweisungen Land §11 (1) FAG (Einw.) 
    31310020 Zuweisungen Land §11 (3) FAG (Vw.geb.) 
    31310025 Zuweisungen Land §11 (3) FAG (Buß-/Zwangsgeld.) 
    31310030 Zuweisungen Land §11 (3) FAG (Verm.geb.) 
    31310040 Zuw. Land §11 (3) FAG (Katastergeb.) 
    31310050 Zuw. Land §11 (4) FAG (Sonderbeh.) 
    31310060 Zuweisungen Land §11 (5) FAG (VRG) 
    31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 
    31410010 Zuw. Land §17 FAG (Sachkostenbeiträge) 
    31410020 Zuw. Land §18 (3) FAG (Schülerbeförd.) 
    31410030 Zuw. Land §25 FAG (Verkehrslasten) 
    31410040 Zuweisungen Land §28 FAG (ÖPNV) 
    31410050 Zuweisungen Land §29 FAG (Ausbildung) 
    31410060 Zuweisungen Land §39(18) FAG (Erstatt.) 
    31410070 Zuweisungen Land §29c FAG 
    31411000 Ausgleichsleistungen Bund Grundsicherung 
    31418000 Einglied.hilfelastenausgleich §21a FAG 
    31419000 Lfd. Zuw. Sozialhilfelasten §21 FAG 
    31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 
    31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 
    31510000 Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer 
    31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 
    31821000 Kreisumlage 
    31829000 Zuweisung nach § 22 FAG (Status-quo-Ausgleich) 

    
31911110 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für 

Arbeitssuchende 
3 Sonstige Transfererträge 321* Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 

Kontengruppe 32 322* Ersatz von sozialen Einrichtungen in Einrichtungen 
4 Gebühren und ähnliche Abgaben 33110000 Verwaltungsgebühren 

  Kontengruppe 33 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 
    33219000 Erträge aus der Gebührenrückstellung 

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten 
  Kontenarten 341-346 34120000 Erbbauzins 
  34210000 Erträge aus Verkauf 
  34220000 Erträge aus der Veräußerung von GVG 
    34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 

6 Kostenerstattungen und  34800000 Erstattungen vom Bund 
  Kostenumlagen 34810000 Erstattungen vom Land 
  Kontenart 348 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 
  34840000 Erstattungen von Sozialversicherungen 
  34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 
  34860000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 
  34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 
    34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 

7 Finanzerträge 36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV 
  Kontengruppe 36 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten 

    
36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und 

Beteiligungen 
8 Aktivierte Eigenleistungen 37110000 Aktivierte Eigenleistungen 

  Kontengruppe 37     
9 Sonstige ordentliche Erträge 35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF 

  Kontengruppe 35 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 
11 Personalaufwendungen 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 

  Kontengruppe 40 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 
  40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte 
  40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 
  40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte 
  40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 
    40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte 
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Zeile Kontengruppen Konto Bezeichnung 
12 Versorgungsaufwendungen 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. 

  Kontengruppe 41     
13 Aufwendungen für Sach- und  42110000 UH Grundst.baul.Anl. 

  Dienstleistungen 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 
  Kontengruppe 42 42129000 Aufwand für Nachsorgerückstellung 
  42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 
  42220000 Erwerb von GVG 
  42310000 Mieten und Pachten 
  42320000 Leasing 
  42410000 Aufwendungen Energie 
  42410010 Aufwand für Strom 
  42410020 Aufwand für Heizung und Warmwasser 
  42420000 Aufwand für Wasserversorgung 
  42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 
  42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung 
  42450000 Aufwand für Gebäudereinigung 
  42460000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen 
  42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 
  42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 
  42510000 Haltung von Fahrzeugen 
  42610000 Dienst- und Schutzkleidung 
  42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 
  42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. 
  42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 
  42720000 Aufwendungen für EDV 
  42740000 Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel 
  42750000 Aufwand für Lernmittel 
  42760000 Besondere schulische Aufwendungen 
  42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen 
    42810040 Streugut Winterdienst 

14 Planmäßige Abschreibungen 471* Abschreibungen 
  Kontengruppe 47     

15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 
  Kontengruppe 45 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 

16 Transferaufwendungen 43110000 Zuweisungen an das Land 
  Kontengruppe 43 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 
  43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl. 
  43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 
  43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr. 
  43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 
  43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 
  433* Sozialtransferaufwendungen 
  43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) 
  43710000 Allgemeine Umlagen an das Land 
    43720001 Umlage an den KVJS BW 

17 Sonstige ordentliche Aufwendungen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 
  Kontengruppe 44 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 
    44294000 Rechts- und Beratungskosten 
    44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung 
    44296000 Verfügungsmittel Landrat (§13 GemHVO) 
    44297000 Mitgliedsbeiträge 
    44310000 Geschäftsaufwendungen 
    44430000 Versicherungen 
    44440000 Aufwendungen für Schadensfälle 
    44500000 Erstattungen an den Bund 
    44510000 Erstattungen an das Land 
    44510200 Erstattungen f. Personal an Land (VRG) 
    44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 
    44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. 
    44560000 Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen 
    44570000 Erstattungen an private Unternehmen 
    44570200 Erstattungen f. Personal an private Unternehmen 
    44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 
    44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss. 

    
44610000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für 

Arbeitssuchende 
    44990000 Globaler Minderaufwand 
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Budgetierungsregeln 
 
 
Zum Vollzug des Haushaltsplanes 2015 insbesondere im Hinblick auf die Vorschriften der 
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird bezüglich der Deckungsfähigkeit und 
Übertragbarkeit von Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen 
folgendes festgelegt: 
 
 
1. Vorbemerkung 
 
Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget. 
 
Ein Budget sind die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten 
Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die dem zuständigen 
Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung zugewiesen sind. 
 
Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig 
deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird (§ 20 Abs. 1 GemHVO).  
Das Gleiche gilt für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten 
(§ 20 Abs. 3 GemHVO). 
 
Die Deckungsfähigkeit bezieht sich nicht nur auf die vorhandenen Aufwands-, Ertrags-, 
Auszahlungs- und Einzahlungsansätze, sondern auch auf die entsprechenden 
Kontierungselemente (Aufträge, Kostenstellen, PSP-Elemente) ohne Planansatz einschließlich 
etwaiger im Laufe des Jahres zu eröffnender Kontierungselemente. 
 
 
2. Ergebnishaushalt 
 
 
2.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit 

Der Teilhaushalt 4 (Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht) und der 
Teilhaushalt 5 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) bilden jeweils ein Budget. Die  
Aufwendungen des jeweiligen Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. 

 
Ansonsten sind innerhalb der Teilhaushalte die Aufwendungen eines 
Produktbereichs gegenseitig deckungsfähig.  

  
 Ausnahmen: 

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für  
Erstattungen für Personal an das Land werden nicht in die Deckungsfähigkeit 
einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig. 

 
b) Dienstreisen / Reisekosten mit zentraler Bewirtschaftung durch das Amt 12  

werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den gesamten 
Haushalt gegenseitig deckungsfähig. 

 
c) EDV-Fallpreise und EDV-Leasing werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbe- 

zogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig. 
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d) Beschaffungen, Arbeitsschutz, Bekanntmachungen und Anzeigen, Bücher und  
 Zeitschriften, EDV-Fortbildung, Schutzkleidung und Telefongebühren mit zentraler 

Bewirtschaftung durch Amt 12 werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. 
 Sie sind jeweils über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig. 
 
e) Verfügungsmittel des Landrats werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. 
 
f) Abschreibungen werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind  

über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.  
 
g) Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen sowie kalkulatorische  
 Zinsen werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den  
  gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig. Etwaige Mehraufwendungen 
  werden durch in gleicher Höhe entstehende Mehrerträge abgedeckt. 
 

 
2.2 Zweckbindung von Erträgen (unechte Deckungsfähigkeit) 
 

Mehrerträge können für Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts verwendet werden. 
Wenigererträge sollen durch Wenigeraufwendungen ausgeglichen werden (vgl.  
§ 19 Abs. 2 GemHVO). 
 
Im Teilhaushalt 4 (Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht) und Teilhaushalt 5 (Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe) sind die Erträge des jeweiligen Teilhaushalts zweckgebunden für 
die Aufwendungen des jeweiligen Teilhaushalts.  
 
Ansonsten sind die Erträge der einzelnen Produktbereiche zweckgebunden für die 
Aufwendungen des jeweiligen Produktbereichs. 
 
Ausnahmen: 

a) Dies gilt nicht für Mehrerträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen 
Umlagen sowie den Mehrerträgen aus der Auflösung von Zuweisungen und 
Zuschüssen. 

 
b) Mehrerträge aus der internen Leistungsverrechnung sowie den kalkulatorischen Zinsen 

stehen für die entsprechenden Mehraufwendungen zur Verfügung. 
 
 
3. Finanzhaushalt 
 

Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts verwendet werden. 
Wenigereinzahlungen sollen durch Wenigerauszahlungen ausgeglichen werden (vgl. § 19 
Abs. 4 GemHVO). 
 
Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind innerhalb der 
jeweiligen Produktbereiche gegenseitig deckungsfähig. 
 
Ausnahmen: 

a) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen mit zentraler 
Bewirtschaftung durch Amt 12 werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie 
sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig. 
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b) Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen mit zentraler Bewirtschaftung durch 

Amt 11 werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den 
gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig. 

 
 

4. Übertragbarkeit  

Alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets werden grundsätzlich für 
übertragbar erklärt (§ 21 Abs. 2 GemHVO). 
 
Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen bleiben gem. § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur 
Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und 
Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der 
Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden 
kann. 
 
Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird unter Berücksichtigung der gesamten finanziellen 
Entwicklung des Landkreises entschieden, ob und welche „freien Mittel“ eines Budgets in 
das Folgejahr übertragen werden. Die Zuständigkeit für die Übertragung der Haushaltsmittel 
richtet sich nach der Regelung in der Hauptsatzung. 
 
 

5. Budgetverantwortung  
 

Die Amtsleiter und die Leiter der Stabsstellen haben die Verantwortung für die Einhaltung 
der Budgets in ihrem Aufgabenbereich.  
 
Änderungen der Budgetvorgaben bedürfen der Zustimmung entsprechend der Zuständigkeit 
für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach der Hauptsatzung, 
der Zuständigkeitsordnung und dem Zuständigkeitsverzeichnis. 

6. Vollzug des Haushalts 

Änderungen der Deckungsfähigkeit können von der Kreiskämmerei insbesondere im 
Interesse der Stärkung der Budgetverantwortung zugelassen werden. 
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Stellenplan 
 
 

für das Haushaltsjahr 
 
 

2 0 1 5
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Laufbahngruppen Besol- ins- Zahl der Zahl der Vermerke
Amtsbezeichnungen dungs- ge- mit Son- Leer- Stellen tatsächlich Erläute-

gruppe samt Zu- der- stelle 2014 besetzten rungen
lage schl. Stellen am

30.06.2014

Landkreisverwaltung

Landrat B 8 1,00 1,00 1,00 1,00

Höherer Dienst

Leitender Direktor A 16 1,00 1,00 1,00
Direktor A 15 4,00 4,00 4,00
Oberrat A 14 7,00 7,00 7,00
Rat A 13 0,00 0,00 0,00

Gehobener Dienst

Oberamtsrat A 13 20,50 21,50 18,00
Amtsrat A 12 41,50 1,00 38,50 38,50
Amtmann A 11 111,41 7,00 106,41 101,36
Oberinspektor A 10 36,50 10,00 39,00 35,63
Inspektor A 9 2,00 2,00 6,00 2,00

Mittlerer Dienst

Amtsinspektor A 9 33,10 3,00 3,00 27,00 27,00
Hauptsekretär A 8 27,45 4,00 28,55 26,95
Obersekretär A 7 9,00 3,00 9,00 7,50
Sekretär A 6 6,50 6,50 3,50

insgesamt 300,96 4,00 30,00 295,46 273,44

darunter

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2015

Teil A: Beamte
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Stellenplan für das Haushaltsjahr

2015

Teil B: Beschäftigte 

Entgelt- ins- Zahl der Zahl der Vermerke
gruppe ge- mit Son- Leer- Stellen tatsächlich Erläute-

 samt Zu- der- stelle 2014 besetzten rungen
lage schl. Stellen am

30.06.2014

Landkreisverwaltung

14 5,90 6,30 5,90
13 2,55 3,00 2,05

12/S18 7,00 1,00 5,00
11/S17 16,90 15,75 15,07

10/S15, S16 35,25 39,90 31,00
9/S11-S14 113,97 91,70 100,34

8 52,02 47,15 56,09
6 88,10 92,01 87,14
5 145,97 157,84 145,03
2 30,49 31,10 27,49

insgesamt 498,15 485,75 475,11

8 6,00 6,00 5,83
5 16,00 20,00 14,50
2 3,00 3,00 3,00

insgesamt 25,00 29,00 23,33

Entgelt- ins- Zahl der Zahl der Vermerke
gruppe ge- mit Son- Leer- Stellen tatsächlich Erläute-

 samt Zu- der- stelle 2014 besetzten rungen
lage schl. Stellen am

30.06.2014

Landkreisverwaltung

Beamte 300,96 4,00 30,00 295,46 273,44

Beschäftigte nach
TVöD-Verwaltung 498,15 485,75 475,11

Beschäftigte nach 
TVöD-Wald 25,00 29,00 23,33

insgesamt 824,11 4,00 30,00 810,21 771,88

- Zusammenstellung -

darunter

Entgelt nach
TVöD-Wald

darunter

Entgelt nach
TVöD-Verwaltung
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Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt
Land-
rat

Nr. Bezeichnung B 8 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6

THH1

11 Innere Verw altung 1,00 1,00 2,35 2,91 3,61 13,55 17,07 13,50 2,00 4,00 5,25 5,00 4,00
 

THH2

12 Sicherheit und Ordnung 0,43 2,49 2,40 11,06 1,55 5,00 3,00 3,00 1,00

THH3

21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung 1,13 0,15 0,95 0,45 1,00 0,50

25 Kreisarchiv 0,08 1,00 0,50 1,00

28 Sonstige Kulturpflege 0,12

42 Sport 0,05

THH4

31 Soziale Hilfen 0,25 1,00 2,00 3,24 12,93 12,00 3,00 1,00

37 Schw erbeh.recht/soz. Entschädigungsrecht  0,08 1,00 1,00  1,00  

THH5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0,25 1,00 1,13 21,75 1,50 2,00 1,00 3,00 1,00

THH6

41 Gesundheitsdienste 1,15 2,00 1,00

Innere Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Schule, Kultur und Sport

Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gesundheit 

Produktbereich B e a m t e

    höherer Dienst    gehobener Dienst    mittlerer Dienst
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Teilhaushalt  
Plan- Vor-  
jahr jahr Erläuterungen

S15 S11-
S18 S17 S16 S14 Wald-

14 13 12 11 10 9 8 6 5 2 arbeiter

THH1

1,50 0,90 0,55 1,85 4,70 6,60 21,32 25,03 7,80 145,49 142,49 0,5 EG9 ku EG8
0,5 EG11 Sperrvermerk
3,0 EG2 Sperrvermerk
Leerstellen
Stellenanhebung
Stellenschaffung

THH2

0,10 0,40 8,00 18,44 29,35 86,22 86,22 0,05 A12 ku A11
0,65 A9m.D. ku A8
1,0 EG9 ku EG8

THH3

0,88 0,95 16,63 14,71 21,30 58,65 58,65 5,81 EG6 ku EG5

 
1,00  1,15 2,00   6,73 6,73

0,12 0,12

0,12 0,05 0,95 1,70 2,87 2,87

THH4

9,35 15,50 7,00 7,20 13,80 88,27 73,37 3,0 A10 kw
2,9 S11 kw
1,1 EG6 kw
3,2 EG5 kw
1,0 EG6 ku EG5
Stellenanhebung
Stellenschaffung

 1,00 4,60  0,50 9,18 9,18 1,0 EG9 ku EG8

THH5

4,00 2,00 2,00 15,00 39,75 1,00 1,10 10,00 107,48 103,98 1,0 A9 mit Zulage
1,0 EG6 ku EG5
Stellenanhebung
Stellenschaffung
Stellenumw andlung

THH6

1,30 2,00 2,00 5,30 4,00 8,10 26,85 25,85 Stellenschaffung

B e s c h ä f t i g t e Summe

  Zahl der Stellen in Entgeltgruppe TVöD
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Teilhaushalt
Land-
rat

Nr. Bezeichnung B 8 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6

THH7

51 Räumliche Planung und Entw icklung 0,20 3,85 5,60 7,50 10,00 10,25

THH8 Bauen und Wohnen

52 Bauen und Wohnen 0,80 2,30 0,15 1,00 0,25

THH9

53 Abfallw irtschaft 0,33  0,95  0,95

THH10

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1,40 1,00 2,00 1,00 2,00

THH11

55 Natur- und Landschaftspflege 6,00 9,11 32,15 2,40 3,10 2,80

THH12

56 Umw eltschutz 1,00 4,35 0,10 0,90

THH13

57 Wirtschaft und Tourismus 0,14

Summe 1,00 1,00 4,00 7,00 0,00 20,50 41,50 111,41 36,50 4,00 29,00 29,55 9,00 6,50

Räumliche Planung und Entwicklung

Abfallw irtschaft

Verkehr und ÖPNV

Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft

Umweltschutz

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich B e a m t e

    höherer Dienst    gehobener Dienst    mittlerer Dienst
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Teilhaushalt  
Plan- Vor-  
jahr jahr Erläuterungen

S15 S11-
S18 S17 S16 S14 Wald-

14 13 12 11 10 9 8 6 5 2 arbeiter

THH7

1,00 3,00 4,00 1,50 1,06 3,80 51,76 52,26 1,0 A9 mit Zulage
1,0 A13 ku A12
0,2 A12 ku A11
1,0 EG10 ku EG8
3,0 EG9 ku EG8
1,0 EG8 ku EG6
0,5 EG8 ku EG5
Stellenanhebung
Stellenstreichung
Stellenumw andlung

THH8

2,55 2,00 1,00 0,90 2,00 12,95 12,95

THH9

1,00  2,00 1,33 5,00 11,56 10,56 Stellenschaffung

THH10

1,00 3,00 20,00 9,20 40,70 81,30 83,30 1,0 A9 mit Zulage ku A8
1,0 EG 9 ku 8
3,1 EG 6 ku EG 5
Stellenstreichung

THH11

2,00 3,70 4,20 9,65 7,05 8,28 1,00 0,30 25,00 116,74 123,74 3,75 A12 ku A11
0,15 A9 ku A8
7,25 EG 9 ku EG8
0,75 EG 8 ku EG5
4,38 EG 6 ku EG5
1,0 EG12 Sperrvermerk
Stellenschaffung
Stellenstreichung
Stellenumw andlung

THH12

4,05 2,80 1,05 3,55 17,80 17,80 0,85 A9 ku A8
0,38 EG 6 ku EG 5

THH13  

0,14 0,14

6,30 3,50 4,00 17,25 39,40 100,30 48,15 96,71 151,44 31,10 25,00 824,11 810,21  

B e s c h ä f t i g t e Summe

  Zahl der Stellen in Entgeltgruppe TVöD
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Stellenplan für das Haushaltsjahr

2015

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf,
sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung Aufwand- Zahl Zahl Zahl Erläute-
entschädigung 2014 30.06.2014 rungen

Stellvertretende
Kreisbrandmeister 2,00 2,00 2,00 -

insgesamt 2,00 2,00 2,00

Bezeichnung Art der Zahl Zahl Zahl Erläute-
Vergütung 2014 30.06.2014 rungen

Sicherheitsingenieure (B.Sc.) Ausbildungsvergütung 1,00 1,00 0,00 -

Kreisinspektoranwärter g.D. Anwärterbezüge 2,00 2,00 0,00 -

Sozialwirte (B.A.) Ausbildungsvergütung 1,00 1,00 1,00 -

Sozialpädagogen (B.A.) Ausbildungsvergütung 1,00 0,00 0,00 -

Kreissekretäranwärter m.D. Anwärterbezüge 5,00 5,00 3,00 -

Vermessungstechniker Ausbildungsvergütung 5,00 3,00 2,00 -

Verwaltungsfachangestellte Ausbildungsvergütung 11,00 8,00 6,00 -

Fachangestellte für
Bürokommunikation Ausbildungsvergütung 2,00 2,00 2,00 -

Fachangestellte für
Medien- und Informationsdienste Ausbildungsvergütung 1,00 1,00 0,00 -

Straßenwärter Ausbildungsvergütung 6,00 4,00 2,00 -

Hauswirtschafter Ausbildungsvergütung 1,00 1,00 1,00 -

Forstwirte Ausbildungsvergütung 11,00 9,00 7,00 -

Praktikanten Praktikumsvergütung 13,00 13,00 7,00 -

Freiwillige im
Freiwilligen Ökologischen Jahr fester Satz 8,00 7,00 7,00 -

Freiwillige im
Freiwilligen Sozialen Jahr fester Satz 1,00 1,00 1,00 -

Freiwillige im 
Bundesfreiwilligendienst fester Satz 2,00 0,00 0,00 -

insgesamt 71,00 58,00 39,00

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte
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Finanzplan 

2014 - 2018 
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I. Ergebnishaushalt 

Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2014
EUR

2015
EUR

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.720.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

2 laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 220.636.550 234.318.400 241.948.616 249.238.012 255.754.368

davon Kreisumlage 110.382.000 115.230.000 122.153.000 126.896.000 129.773.000

Hebesatz 32,75% 34,25% 35,25% 35,25% 34,75%

3 Sonstige Transfererträge 7.557.650 7.534.500 7.873.553 8.227.862 8.598.116

4 Gebühren und ähnliche Abgaben 9.362.228 9.214.912 9.002.400 9.202.400 9.402.400

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.901.550 1.832.900 1.867.558 1.902.909 1.938.967

6 Kostenerstattung und Kostenumlagen 15.731.636 21.761.100 18.158.037 18.554.971 18.960.858

7 Finanzerträge 1.203.300 574.350 191.850 191.850 191.850

8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 45.000 405.000 80.000 135.000

9 Sonstige ordentliche Erträge 185.250 256.400 208.464 210.549 212.654

10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9) 258.298.164 276.837.562 281.155.477 289.108.553 296.694.214

11 Personalaufwendungen -42.742.240 -45.062.659 -45.627.619 -46.996.448 -48.406.341

12 Versorgungsaufwendungen -463.000 -417.909 -426.267 -434.793 -443.488

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15.534.625 -17.770.550 -17.344.701 -17.687.994 -18.038.154

14 Planmäßige Abschreibungen -7.814.550 -8.226.200 -8.680.000 -8.935.000 -9.015.000

15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.011.500 -2.711.270 -2.911.500 -2.911.500 -2.911.500

16 Transferaufwendungen -93.483.490 -101.178.033 -102.839.033 -108.203.029 -112.253.293

17 Sonstige ordentliche Aufwendungen -94.272.550 -99.852.682 -102.489.403 -103.171.902 -103.404.169

18 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17) -257.321.955 -275.219.303 -280.318.524 -288.340.665 -294.471.946

19 Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 10 und 18) 976.209 1.618.259 836.952 767.888 2.222.268

21 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 
Nr. 19 und 20) 976.209 1.618.259 836.952 767.888 2.222.268

24 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 22 
und 23) 0 0 0 0 0

25 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 21 
und 24) 976.209 1.618.259 836.952 767.888 2.222.268

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt

Nr.
Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
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II. Finanzhaushalt 

Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2014
EUR

2015
EUR

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

1 Ergebniswirksame Einzahlungen des 
Ergebnishaushalts

255.210.586 274.313.597 278.996.879 287.010.953 294.276.614

2
Ergebniswirksame Auszahlungen des 
Ergebnishaushalts -249.460.905 -266.914.303 -271.557.849 -279.323.066 -285.372.378

3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) 5.749.681 7.399.294 7.439.029 7.687.887 8.904.236

4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.737.200 1.680.000 2.015.000 2.015.000 1.215.000
6 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen 17.000 22.500 17.000 17.000 17.000
7 Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen 182.700 166.600 159.000 159.000 153.000

9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 4 
bis 8) 1.936.900 1.869.100 2.191.000 2.191.000 1.385.000

10 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden

-10.000 -10.000 -20.000 -20.000 -10.000

11 Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.657.000 -7.570.000 -7.910.000 -5.770.000 -3.205.000
12 Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen -1.742.265 -1.378.550 -1.397.000 -1.187.000 -1.173.000
13 Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0
14 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -2.426.000 -2.255.000 -2.005.000 -2.005.000 -2.005.000

16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 
bis 15)

-8.835.265 -11.213.550 -11.332.000 -8.982.000 -6.393.000

17 Saldo Investitionstätigkeit (Nr. 9 und 16) -6.898.365 -9.344.450 -9.141.000 -6.791.000 -5.008.000

18 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/
-fehlbetrag (Saldo aus Nr. 3 und 17) -1.148.684 -1.945.156 -1.701.971 896.887 3.896.236

19
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, 
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren 
Darlehen für Investitionen

13.700.000 12.100.000 12.000.000 10.500.000 9.500.000

20
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, 
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren 
Darlehen für Investitionen

-13.700.000 -12.100.000 -12.000.000 -11.900.000 -12.100.000

21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 19 und 20) 0 0 0 -1.400.000 -2.600.000

22 Finanzierungsmittelbestand -1.148.684 -1.945.156 -1.701.971 -503.113 1.296.236

Mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt

Nr.
Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
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Anlage 2 

Investitionsprogramm 

2014 - 2018 

- in 1.000 EUR - 

Das Investitionsprogramm ist Grundlage für die Finanzplanung des 
Landkreises Reutlingen (§ 85 Abs. 3 GemO). 
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Auszahlungen
im Haushaltsjahr

2014 2015 2016 2017 2018

THH 1 Innere Verwaltung

11.10 Steuerung
Erwerb von beweglichem Vermögen 78310000 0 0 2 2 2

11.11 Kommunale Willensbildung
Erwerb von beweglichem Vermögen 78310000 0 0 2 2 2

11.20 Organisation und EDV
Erwerb von beweglichem Vermögen 78310000 50 75 60 60 60

11.21 Personalwesen
Erwerb von beweglichem Vermögen 78310000 0 3 3 3 3

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Erwerb von beweglichem Vermögen 78310000 0 0 0 0 0
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 78710000 1.300 2.650 1.250 2.450 2.200

11.25 Fahrzeuge
Veräußerung von beweglichem Vermögen 68310000
Erwerb von beweglichem Vermögen 78310000 75 75 75 75 75

11.26 Zentrale Dienstleistungen
Investitionszuweisung von Kommunen 68120000
Erwerb von beweglichem Vermögen 78310000 50 58 85 25 25

11.33 Sonstige Grundstücksverwaltung
Veräußerung von Grundst. und Gebäuden 68210000
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 78210000 10 10 10 10 10

1.485 2.871 1.487 2.627 2.377

THH 2 Sicherheit und Ordnung

12.21 Verkehrswesen
Erwerb von beweglichem Vermögen 78310000 4 3 2 2 2
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 78710000 80 80 50 50 50

12.26 Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Ernährung
Erwerb von beweglichem Vermögen 78310000 5 5 5 5 5

12.60 Brandschutz
Investitionszuschuss an Kommunen 78120000 240 220 0 0 0
Auszahlung für Baumaßnahmen 78710000 0 60 0 0 0

329 368 57 57 57

THH 3 Schule, Kultur und Sport

21.20 Sonderschulen
Erwerb von beweglichem Vermögen 78310000 1 0 2 2 2
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 78710000 130 0 0 0 0

21.30 Berufsbildende Schulen
Veräußerung von beweglichem Vermögen 68310000
Erwerb von beweglichem Vermögen Amt 78310000 35 25 40 0 0
Erwerb von beweglichem Vermögen BSZ RT 78310000 207 0 0 0 0
Erwerb von beweglichem Vermögen FvSS/RT 78310000 138 138 140 140 140
Erwerb von beweglichem Vermögen KS/RT 78310000 57 71 60 60 60
Erwerb von beweglichem Vermögen THS/RT 78310000 13 3 25 25 25
Erwerb von beweglichem Vermögen LS/RT 78310000 36 21 50 50 50
Erwerb von beweglichem Vermögen GS/Metz. 78310000 119 100 110 110 110
Erwerb von beweglichem Vermögen Kfm.S/Urach 78310000 0 17 5 5 5
Erwerb von beweglichem Vermögen Berufl.S/Mün. 78310000 20 16 80 80 80
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 78710000 557 3.200 420 0 0

Summe Produktbereich 11

Summe Produktbereich 12

Teilhaus-
halt/

Produkt-
gruppe

Bezeichnung Sach-
konto
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Erwartete Einzahlungen Eigenmittel

im Haushaltsjahr im Haushaltsjahr

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

THH1

11.10
0 0 2 2 2

11.11
0 0 2 2 2

11.20
50 75 60 60 60

11.21
0 3 3 3 3

11.24
0 0 0 0 0  

1.300 2.650 1.250 2.450 2.200

11.25
68310000 2 2 2 2 2 -2 -2 -2 -2 -2

75 75 75 75 75  

11.26
68120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 58 85 25 25

11.33
68210000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 10 10

2 2 2 2 2 1.484 2.870 1.486 2.626 2.376

THH2

12.21
68120000 0 25 0 0 0 4 -22 2 2 2

80 80 50 50 50

12.26
5 5 5 5 5

12.60
68110000 96 180 0 0 0 144 40 0 0 0

0 60 0 0 0

96 205 0 0 0 233 163 57 57 57

21.20
1 0 2 2 2

68110000 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0

21.30
68310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 25 40 0 0
207 0 0 0 0
138 138 140 140 140

57 71 60 60 60
13 3 25 25 25
36 21 50 50 50

119 100 110 110 110
0 17 5 5 5

20 16 80 80 80
68110000 0 0 800 800 0 557 3.200 -380 -800 0

Teilhaus-
halt/

Produkt-
gruppe

Sach-
konto
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Auszahlungen

im Haushaltsjahr

2014 2015 2016 2017 2018

21.50 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.
Erwerb von beweglichem Vermögen KMZ 78310000 12 10 10 10 10

   

1.325 3.601 942 482 482

25.21 Kreisarchiv
Erwerb von beweglichem Vermögen 78310000 0 0 2 2 2

0 0 2 2 2

26.10 Theater Tonne 
Investitionskostenzuschuss 78120000 100 0 0 0 0

100 0 0 0 0

28.10 Sonstige Kulturpflege
Investitionszuweisungen v. verb. Unternehmen 68150000
Erwerb von beweglichem Vermögen 78310000 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0

42.41 Theodor-Heuss-Sporthalle
Erwerb von beweglichem Vermögen 78310000 15 0 0 0 0

15 0 0 0 0

THH 4 Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht

31.40 Soziale Einrichtungen
Erwerb von beweglichem Vermögen 78310000 260 250 150 0 0
Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV) 68820000
Rückflüsse von Ausleihungen an übrige Bereiche 68880000
Investitionszuweisungen an übrige Bereiche 78180000 47 0 0 0 0

307 250 150 0 0

THH 5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien
Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s.Anteilsr. 78430000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

THH 6 Gesundheit      

41.10 Krankenhäuser
Investitionszuweisung von verb. Unt.,Bet.,Son. 68150000
Ausz. Investitionsförderungsmaßnahmen 78150000 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005

Summe Produktbereich 25

Summe Produktbereich 28

Summe Produktbereich 31

Summe Produktbereich 36

Summe Produktbereich 42

Teilhaus-
halt/

Produkt-
gruppe

Bezeichnung Sach-
konto

Summe Produktbereich 26

Summe Produktbereich 21
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Erwartete Einzahlungen Eigenmittel

im Haushaltsjahr im Haushaltsjahr

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

21.50
12 10 10 10 10  

         

0 0 800 800 0 1.325 3.601 142 -318 482

25.21
0 0 2 2 2
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

26.10
0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

28.10
68150000 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0

1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42.41
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

31.40
260 250 150 0 0

68820000 37 38 39 40 32 -37 -38 -39 -40 -32
68880000 146 129 120 119 121 -146 -129 -120 -119 -121

47 0 0 0 0

183 167 159 159 153 124 83 -9 -159 -153

36.30
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

        

41.10
68150000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

2.005 2.005 2.005 2.005 2.005

Teilhaus-
halt/

Produkt-
gruppe

Sach-
konto
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Auszahlungen

im Haushaltsjahr

2014 2015 2016 2017 2018

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Erwerb von beweglichem Vermögen 78310000 14 15 15 15 16

2.019 2.020 2.020 2.020 2.021

THH 7 Räumliche Planung und Entwicklung

51.11 Vermessung
Erwerb von beweglichem Vermögen 78310000 10 10 5 5 5

51.12 Flurneuordnung    
Erwerb von beweglichem Vermögen 78310000 0 0 0 0 0

10 10 5 5 5

THH 9 Abfallwirtschaft

53.70 Abfallwirtschaft
Auszahlung für Baumaßnahmen 78710000 0 200 450 150 0

0 200 450 150 0

THH 10 Verkehr und ÖPNV

54.20 KREISSTRASSEN

54.20 Ausbaumaßnahmen

54.20 7.542000.0320 
Beschilderung Radwege
Aktivierte Eigenleistungen 48110000 0 35 0 0 0
Erwerb von beweglichem Vermögen 78310000 150 15 0 0 0

150 50 0 0 0

54.20 7.542011.6735.001 (VKZ 1122)
Marbach - Ödenwaldstetten

Aktivierte Eigenleistungen 48110000 0 0 150 0 0

Erwerb von Grundstücken 78210000 0 0 0 0 0

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 810 327 475 0 0

810 327 625 0 0

54.20 7.542011.6735.002 (VKZ 1142)
Marbach, Brücke über die Lauter

Aktivierte Eigenleistungen 48110000 0 0 0 0 0

Erwerb von Grundstücken 78210000 0 0 0 0 0

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 130 170 0 0 0

Geplant: 300.000 EUR 130 170 0 0 0

54.20 7.542012.6735
Marbach, Bahnübergang 

Investitionszuweisungen vom Bund 68100000

Investitionszuweisungen vom Land 68110000

Aktivierte Eigenleistungen 48110000 0 0 0 0 0

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 325 32 0 0 0

Geplant: 357.000 EUR 325 32 0 0 0

Geplant: 1.762.000 EUR

Summe Produktbereich 51

Summe Produktbereich 53

Summe Produktbereich 41

Teilhaus-
halt/

Produkt-
gruppe

Bezeichnung Sach-
konto
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Erwartete Einzahlungen Eigenmittel

im Haushaltsjahr im Haushaltsjahr

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

41.40
14 15 15 15 16

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.019 1.020 1.020 1.020 1.021

51.11
10 10 5 5 5

51.12
0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 10 10 5 5 5

53.70
0 200 450 150 0

0 0 0 0 0 0 200 450 150 0

54.20

54.20

54.20

0 35 0 0 0
68110000 75 0 0 0 0 75 15 0 0 0

75 0 0 0 0 75 50 0 0 0

54.20

0 0 150 0 0

0 0 0 0 0

810 327 475 0 0

0 0 0 0 0 810 327 625 0 0  

54.20

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

130 170 0 0 0

0 0 0 0 0 130 170 0 0 0

54.20

68100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68110000 250 195 0 0 0 -250 -195 0 0 0

0 0 0 0 0

325 32 0 0 0

250 195 0 0 0 75 -163 0 0 0  

Sach-
konto

Teilhaus-
halt/

Produkt-
gruppe
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Auszahlungen
im Haushaltsjahr

2014 2015 2016 2017 2018

54.20 7.542012.6754
K 6754 Apfelstetten - B 465 
Aktivierte Eigenleistungen 48110000 0 0 100 0 0

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 0 0 325 500 0
Geplant: 925.000 EUR 0 0 425 500 0

54.20 7.542013.6708.004
Hanner Steige 
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 0 300 200 0 0
Geplant: 500.000 EUR 0 300 200 0 0

54.20 7.542013.6756.004 
K 6756 Gniebel - Pliezhausen
Aktivierte Eigenleistungen 48110000 0 0 0 40 0
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 0 0 0 440 0

0 0 0 480 0

54.20 7.542013.6764.002
K6764/B27 Querungshilfe Walddorfhäslach
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 0 20 40 0 0

Geplant: 60.000 EUR 0 20 40 0 0

54.20
Stützmauer Gundelfingen
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 110 0 0 0 0
Geplant: 110.000 EUR (Ausführung in 2014) 110 0 0 0 0

54.20 7.542014.6715
K 6715 Mittelstadt - Bempflingen 
Aktivierte Eigenleistungen 48110000 0 10 100 0 0

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 30 0 560 0 0

Geplant: 690.000 EUR 30 10 660 0 0

54.20 7.542014.6739.004
OD Wilsingen

Aktivierte Eigenleistungen 48110000 0 0 0 0 0

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 350 0 0 0 0
Geplant: 350.000 EUR 350 0 0 0 0

54.20 7.542014.6769
K 6769 Bahnübergang Münsingen
Investitionszuweisungen vom Land 68110000 0 0 0 0 0
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 135 0 0 0 0
Geplant: 135.000 EUR 135 0 0 0 0

54.20 7.542015.6742.004
K 6742 OD Huldstetten bis OD Geisingen
Aktivierte Eigenleistungen 48110000 0 0 0 0 25
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 0 30 20 650 275
Geplant: 1.000.000 EUR 0 30 20 650 300

54.20 7.542015.6709.004 
K 6709 OD Bleichstetten
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 0 120 0 0 0

0 120 0 0 0

54.20 7.542015.6703.004
K 6703 OD Rietheim, Kanalbeitrag

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 0 16 0 0 0
Geplant: 16.000 EUR 0 16 0 0 0

Teilhaus-
halt/

Produkt-
gruppe

Bezeichnung Sach-
konto

Geplant: 480.000 EUR

7.542013.6769.004

Geplant: 120.000 EUR
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Erwartete Einzahlungen Eigenmittel
im Haushaltsjahr im Haushaltsjahr

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

54.20

0 0 100 0 0

0 0 325 500 0

0 0 0 0 0 0 0 425 500 0  

54.20

0 300 200 0 0
0 0 0 0 0 0 300 200 0 0  

54.20

0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
0 0 0 0 0 0 0 0 440 0
0 0 0 0 0 0 0 0 480 0  

54.20

0 20 40 0 0

0 0 0 0 0 0 20 40 0 0  

54.20

0 0 0 0 0 110 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 110 0 0 0 0  

54.20

0 10 100 0 0

30 0 560 0 0

0 0 0 0 0 30 10 660 0 0  

54.20

0 0 0 0 0

350 0 0 0 0
0 0 0 0 0 350 0 0 0 0

54.20

68110000 100 65 0 0 0 -100 -65 0 0 0
135 0 0 0 0

100 65 0 0 0 35 -65 0 0 0  

54.20

0 0 0 0 25
0 30 20 650 275

0 0 0 0 0 0 30 20 650 300  

54.20

0 0 0 0 0 0 120 0 0 0
0 0 0 0 0 0 120 0 0 0  

54.20

0 16 0 0 0

0 0 0 0 0 0 16 0 0 0

Sach-
konto

Teilhaus-
halt/

Produkt-
gruppe
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Auszahlungen
im Haushaltsjahr

2014 2015 2016 2017 2018

54.20 7.542015.6769.004
K 6769 Münsingen-Buttenhausen, Geschwindigkeitsteiler
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 0 50 0 0 0
Geplant: 50.000 EUR 0 50 0 0 0

54.20 7.542015.6770.004
K 6770 Münsingen-Buttenhausen, Geschwindigkeitsteiler
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 0 50 0 0 0

Geplant: 50.000 EUR 0 50 0 0 0

54.20 7.542015.6708.003 
K 6708 Radweg Eppenzill
Aktivierte Eigenleistungen 48110000 0 0 25 0 0
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 0 15 220 0 0

0 15 245 0 0

54.20 7.542015.6736.004 
K 6736 OD Oberstetten, Kanalbeitrag
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 0 35 0 0 0

0 35 0 0 0

54.20 7.542015.6745.004 
K 6745 Zwiefalten-Upflamör, Amphibienschutzzaun
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 0 115 0 0 0

0 115 0 0 0

54.20 7.542013.6764.002
K 6764 OD Walddorfhäslach

78210000 0 0 10 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 48110000 0 0 30 0 50
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 0 0 0 610 0

0 0 40 610 50

54.20 7.542017.6714.002 
K 6716 OD Gniebel und Gniebel-Dörnach
Aktivierte Eigenleistungen 48110000 0 0 0 40 30
Erwerb von Grundstücken 78210000 0 0 0 10 0

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 0 0 0 0 210
0 0 0 50 240

54.20 7.542018.6747.003
K 6747 / K 6749 OD Aichelau
Aktivierte Eigenleistungen 48110000 0 0 0 0 30

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 0 0 0 0 470
Geplant: 500.000 EUR 0 0 0 0 500

54.20 Kreisstraßen
Investitionszuweisungen vom Bund 68100000
Investitionszuweisungen vom Land 68110000
Veräußerung von beweglichem Vermögen 68310000
Erwerb von beweglichem Vermögen 78310000 450 450 450 450 450

450 450 450 450 450

54.20 7.542000.0102.001
Neubau Straßenmeisterei Münsingen
Erwerb von Grundstücken 78210000 0 0 0 0 0
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 78720000 700 100 3.900 920 0

700 100 3.900 920 0

Geplant: 260.000 EUR 

Erwerb von Grundstücken

Bezeichnung Sach-
konto

Geplant: 290.000 EUR

Geplant: 700.000 EUR

Geplant: 35.000 EUR

Teilhaus-
halt/

Produkt-
gruppe

Geplant: 115.000 EUR
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Erwartete Einzahlungen Eigenmittel
im Haushaltsjahr im Haushaltsjahr

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

54.20

0 50 0 0 0
0 0 0 0 0 0 50 0 0 0  

54.20

0 50 0 0 0

0 0 0 0 0 0 50 0 0 0  

54.20

0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
0 0 0 0 0 0 15 220 0 0

0 0 0 0 0 0 15 245 0 0  

54.20

0 0 0 0 0 0 35 0 0 0
0 0 0 0 0 0 35 0 0 0  

54.20

0 0 0 0 0 0 115 0 0 0

0 0 0 0 0 0 115 0 0 0  

54.20

68120000 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
0 0 30 0 50

0 0 0 610 0
0 0 0 0 0 0 0 40 610 50

54.20

0 0 0 40 30

0 0 0 10 0
0 0 0 0 210

0 0 0 0 0 0 0 0 50 240  

54.20

0 0 0 0 30
0 0 0 0 470

0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

54.20
68100000 90 90 90 90 90 -90 -90 -90 -90 -90
68110000 125 125 125 125 125 -125 -125 -125 -125 -125
68310000 16 21 16 16 16 -16 -21 -16 -16 -16

450 450 450 450 450
231 236 231 231 231 220 214 220 220 220

54.20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 700 100 3.900 920 0
0 0 0 0 0 700 100 3.900 920 0

Sach-
konto

Teilhaus-
halt/

Produkt-
gruppe
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Auszahlungen

im Haushaltsjahr

2014 2015 2016 2017 2018

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Schwäbische Albbahn (SAB)
Bahnübergang Münsingen - Investitionskostenzuschuss 78170000 17 15 0 0 0
Bahnübergang Marbach - Investitionskostenzuschuss 78170000 17 15 0 0 0

34 30 0 0 0

3.224 1.875 6.200 3.580 1.405

THH 11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft      

55.50 Forstwirtschaft
Erwerb von beweglichem Vermögen 78310000 14 14 14 14 14

55.51 Landwirtschaft
Erwerb von beweglichem Vermögen 78310000 0 0 0 40 25

14 14 14 54 39

THH 12 Umweltschutz

56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Erwerb von beweglichem Vermögen 78310000 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6

THH 14 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kreditaufnahmen für Umschuldung 69270000
Kreditaufnahmen 69270000 0 0 0 0 0
Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten 79270000 6.700 7.100 7.000 6.900 7.100
Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten (Umschuldung) 79270000 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000

13.700 12.100 12.000 11.900 12.100

1.485 2.871 1.487 2.627 2.377

329 368 57 57 57

 1.325 3.601 942 482 482

 0 0 2 2 2

 100 0 0 0 0

 1 0 0 0 0

307 250 150 0 0

 0 0 0 0 0

 2.019 2.020 2.020 2.020 2.021

 15 0 0 0 0

 10 10 5 5 5

 0 200 450 150 0

 3.224 1.875 6.200 3.580 1.405

14 14 14 54 39

 6 6 6 6 6

8.835 11.214 11.332 8.982 6.393

 13.700 12.100 12.000 11.900 12.100Summe Produktbereich 61

Summe Produktbereich 53

Summe Produktbereich 54

Summe Produktbereich 55

Summe Produktbereich 56

Summe Investitionen und

Teilhaus-
halt/

Produkt-
gruppe

Bezeichnung

Summe Produktbereich 61

Z U S A M M E N S T E L L U N G

Investitionsfördermaßnahmen

Summe Produktbereich 26

Summe Produktbereich 42

Summe Produktbereich 31

Summe Produktbereich 36

Summe Produktbereich 41

Summe Produktbereich 51

Summe Produktbereich 12

Summe Produktbereich 21

Summe Produktbereich 25

Summe Produktbereich 28

Summe Produktbereich 11

Summe Produktbereich 56

Summe Produktbereich 54 (o. aktivierte Eigenleistungen)

Summe Produktbereich 55

Sach-
konto
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Erwartete Einzahlungen Eigenmittel

im Haushaltsjahr im Haushaltsjahr

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

54.70
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 17 15 0 0 0
0 0 0 0 0 17 15 0 0 0
0 0 0 0 0 34 30 0 0 0  

656 496 231 231 231 2.569 1.379 5.970 3.350 1.175

        

14 14 14 14 14

0 0 0 40 25

0 0 0 0 0 14 14 14 54 39

6 6 6 6 6

0 0 0 0 0 6 6 6 6 6

   

69270000 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -7.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
69270000 6.700 7.100 7.000 5.500 4.500 -6.700 -7.100 -7.000 -5.500 -4.500

6.700 7.100 7.000 6.900 7.100
7.000 5.000 5.000 5.000 5.000

13.700 12.100 12.000 10.500 9.500 0 0 0 1.400 2.600

2 2 2 2 2 1.484 2.870 1.486 2.626 2.376

96 205 0 0 0 233 163 57 57 57

0 0 800 800 0 1.325 3.601 142 -318 482

0 0 0 0 0 0 0 2 2 2  

0 0 0 0 0 100 0 0 0 0  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

183 167 159 159 153 124 83 -9 -159 -153  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.019 1.020 1.020 1.020 1.021  

0 0 0 0 0 15 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 10 10 5 5 5

0 0 0 0 0 0 200 450 150 0  

656 496 231 231 231 2.569 1.379 5.970 3.350 1.175

0 0 0 0 0 14 14 14 54 39  

0 0 0 0 0 6 6 6 6 6  

1.937 1.869 2.191 2.191 1.385 6.898 9.344 9.141 6.791 5.008

13.700 12.100 12.000 10.500 9.500 0 0 0 1.400 2.600

Teilhaus-
halt/

Produkt-
gruppe

Sach-
konto
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Anlage 3 

Übersicht über die Entwicklung des 
Schuldenstandes in den Haushaltsjahren 

2014 - 2018 
(ohne Kassenkredite) 

Schuldenstand Schuldendienst Neuaufnahmen

am 31.12. insgesamt je Einwohner Zinsen Tilgung

TEUR EUR TEUR TEUR TEUR

2014 84.808 307 2.900 6.700 6.700

2015 84.808 307 2.600 7.100 7.100

2016 84.808 307 2.800 7.000 7.000

2017 83.408 302 2.800 6.900 5.500

2018 80.808 293 2.800 7.100 4.500

zusammen 13.900 34.800 30.800
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Anlage 4 

Übersicht über die aus 
Verpflichtungsermächtigungen 

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 

2016 2017 2018 Summe

2014 - - - -

2015 6.660 3.420 2.000 12.080

Summe 6.660 3.420 2.000 12.080

Nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene 7.000 5.500 4.500 17.000
Kreditaufnahmen

Verpflichtungs- 
ermächtigungen im 

Haushaltsplan des Jahres

Voraussichtlich fällige                        
Ausgaben in 1.000 EUR
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Aufgliederung der 
Verpflichtungsermächtigungen 

2018
TEUR TEUR

11.24 Grundstücks- und
Gebäudemanagement   
Barrierefreier Zugang Bi. 47 250 0 0 250
Asylbewerberwohnheime 1.000 2.000 2.000 5.000

21.30 Berufsbildende Schulen
  

0 420

53.70 Abfallwirtschaft
Planung Wertstoffhöfe 250 0 0 250

54.20 Kreisstraßen
Neubau Straßenmeisterei
Münsingen 3.900 920 0 4.820

K 6735 Ausbau Marbach-
Ödenwaldstetten 475 0 0 475

K 6754 Apfelstetten - B 465 325 500 0 825

K 6764 / B27 Querungshilfe
Walddorfhäslach 40 0 0 40

2.000 12.080Summe 6.660 3.420

Theodor-Heuss-Schule 420 0
Erweiterungsbau

Produkt-
gruppe Bezeichnung

Haushaltsjahr
Summe

2016 2017
TEUR TEUR

-414-



Landkreis Reutlingen Haushaltsplan 2015

  

Anlage 5

Darstellung der voraussichtlichen 
Entwicklung der Liquidität 

2014 2015 2016 2017 2018

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn * 8.921.069

2 +
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum 
Jahresbeginn **

0

3 -
Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 
***

14.000.000

4 = verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahres-
beginn -5.078.931

5 -
Auszahlungen aufgrund von übertragenen 
Ermächtigungen der Vorjahre "HH-Reste 2013" 5.544.650

6 +

Einzahlungen aus nicht in Anspruch 
genommenen Kreditermächtigungen für 
Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen aus 2013 ****  
- restliche Kreditermächtigung -

5.000.000

7 = voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang   
(= Wert zum Vorjahresende) -6.772.265 -8.717.421 -10.419.392 -10.922.505

8 +/-
veranschlagte Änderung des Finanzierungs-
mittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)

-1.148.684 -1.945.156 -1.701.971 -503.113 1.296.236

9 = voraussichtliche Liquidität zum Jahresende* -6.772.265 -8.717.421 -10.419.392 -10.922.505 -9.626.269

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; --> Liquiditätskredite an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH zum 01.01.2014

in Höhe von 20.000.000 EUR sind hier nicht enthalten

***

**** Die Kreditermächtigung gilt w eiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

* Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2014 (bereinigt um Liquiditätskredite an die Kliniken) 13.227.735 EUR

Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen 
Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt w erden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) 
hier berücksichtigt w erden. 

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Finanzhaushalt Finanzplanung
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Anlage 6 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand 
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 

voraussichtlicher voraussichtlicher
Stand zu Beginn des Stand zum Ende des

Haushaltsjahres Haushaltsjahres

1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 91.580 93.525

1.1 Anleihen 0 0

1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 84.808 84.808

1.2.1 Bund

1.2.2 Land

1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände

1.2.4 Zw eckverbände und dergleichen

1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich 33.912 35.490

1.2.6 Kreditmarkt 50.896 49.318

1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
(Kassenkredite)

2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0 0

91.580 93.525

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
(Angaben jew eils für einzelne Sondervermögen)

3.1 Anleihen

3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
(Kassenkrediten)

3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

4. Schulden insgesamt

4.1 Anleihen

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
(Kassenkrediten)

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4

Art

TEUR

6.772 8.717

Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite 
84.808 84.808

(1.1 + 1.2 + 2.)

Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)
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Lfd. Gläubiger Konto-Nr. Tag der Zins- Tilgungsplan / Laufzeit
Nr. Schulden- satz

aufnahme v.H. EUR

Sonstiger öffentlicher Bereich

1 L-Bank 557.800041.0 17.02.11 3,15 ab 15.08.12 vj. 20.790
Staatsbank für Baden-Württemberg 94110000032 Festzins bis 15.05.21

2 Dieselbe 557.800042.7 17.02.11 3,15 ab 15.08.12 vj. 40.724
94110000033 Festzins bis 15.05.21

3 Dieselbe 557.800044.1 17.02.11 3,15 ab 15.08.12 vj. 23.106
94110000034 Festzins bis 15.05.21

4 Dieselbe 557.800040.3 17.02.11 3,15 ab 15.08.12 vj. 3.540
94110000035 Festzins bis 15.05.21

5 Dieselbe 557.800114.1 23.02.12 3,14 ab 15.08.12 vj. 44.737
94110000040 Festzins bis 15.05.21

6 Dieselbe 557.800115.8 23.02.12 3,14 ab 15.08.12 vj. 58.553
94110000041 Festzins bis 15.05.21

7 Dieselbe 557.800593.4 24.01.13 2,09 ab 15.08.13 vj. 56.185
94110000043 Festzins bis 15.05.22

8 Dieselbe 557.800711.4 08.02.13 1,20 ab 15.02.14 vj. 17.500
94110000044 Festzins bis 15.11.22

9 Dieselbe 557.801235.0 09.09.14 1,014 ab 15.02.16 vj. 26.185
9411000047 Festzins bis 15.11.24

10 Kreditanstalt für Wiederaufbau 9 830 878 18.10.96 4,12 ab 15.02.98 hj. 79.889
94110000031 Festzins bis 15.02.17

11 Dieselbe 2 517 126 15.02.00 3,76 ab 15.02.01 hj. 5.440
94110000027 Festzins bis 15.08.19 

12 Dieselbe 4 906 001 20.07.01 2,97 ab 15.02.02 hj. 10.653
94110000026 Festzins bis 15.02.21

13 Dieselbe 6 276 552 20.07.01 2,97 ab 15.02.02 hj. 36.313
94110000028 Festzins bis 15.02.21

14 Dieselbe 5 932 388 20.07.01 2,97 ab 15.02.02 hj. 2.086
94110000025 Festzins bis 15.02.21

15 Dieselbe 5 073 296 01.04.04 3,8364 ab 15.11.05 hj. 137.500
94110000022 Festzins bis 15.11.14

16 Dieselbe 960 56 60 01.06.05 3,4096 ab 15.08.06 hj. 161.459
94110000017 Festzins bis 15.08.15

17 Dieselbe 363 17 08 20.06.12 0,10 ab 15.08.15 vj. 41.177
94110000042 Festzins bis 15.08.22
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Stand der Schuld Schuldendienst im Planjahr Verwendungsnachweis Lfd.
ursprünglich auf 31.12.14 Zinsen Tilgung Verwaltungszweig Nr.

EUR EUR EUR EUR

1.580.000 1.372.100 42.900 83.200 1

3.095.000 2.687.760 82.750 162.900 2

1.756.000 1.524.940 46.950 92.450 3

269.000 233.600 7.200 14.200 4

3.400.000 2.952.630 90.600 178.950 5

4.450.000 3.864.470 118.600 234.250 6

4.270.000 3.932.890 80.450 224.750 7

1.330.000 1.260.000 14.800 70.000 8

1.990.000 1.990.000 20.200 0 9

3.834.689 1.118.451 44.450 159.800 10

255.646 103.336 3.800 10.900 11

511.292 234.333 6.800 21.300 12

1.742.995 798.870 23.200 72.650 13

100.085 45.861 1.800 4.200 14

6.600.000 3.987.500 150.350 275.000 15

7.750.000 5.005.197 167.900 322.950 16

2.800.000 2.800.000 2.800 82.350 17

45.734.707 33.911.938 905.550 2.009.850 Summe
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Lfd. Gläubiger Konto-Nr. Tag der Zins- Tilgungsplan/Laufzeit
Nr. Schulden- satz

aufnahme v.H. EUR

Kreditmarkt

Sparkassen

18 Kreissparkasse Reutlingen 6 000 404 631 21.02.97/ 4,35 ab 15.08.98 hj. 103.856
94110000006 15.08.07 Zinssatz-Swap bis 15.02.22

19 Dieselbe 6 000 404 617 09.11.92/ 4,33 ab 30.03.94 jährlich 122.710
94110000007 10.11.07  Zinssatz-Swap bis 30.03.20

20 Dieselbe 6 000 404 624 28.04.98/ 4,39 ab 15.08.08 jährlich 181.083
94110000004 15.08.08  Zinssatz-Swap bis 15.02.23

21 Dieselbe 6 000 222 332 30.06.94/ 4,01 ab 30.03.97 vj. 48.302
94110000001 30.06.09  Festzins bis 31.12.21

22 Dieselbe 6 000 561 000 04.03.11 3,44 ab 31.03.12 vj. 62.500
94110000036  Festzins bis 31.12.21

23 Dieselbe 6 000 561 024 30.06.11 2,77 ab 30.09.11 vj. 95.000
94110000037 (Umschuldung)  Festzins bis 30.06.16

24 Dieselbe 6 000 560 984 15.07.11 3,46 ab 30.09.11 vj. 29.430
94110000038 (Umschuldung) Festzins bis 31.12.21

25 Dieselbe 6 000 561 017 28.10.11 3,44 ab 31.03.12 vj. 62.500
94110000039 Festzins bis 31.12.21

26 Dieselbe 6 000 728 214 28.10.13 2,19 ab 30.03.14 vj. 75.000
94110000045 Festzins bis 30.12.23

27 Dieselbe 6 000 742 898 14.02.14 1,95 ab 30.03.14 vj 35.221
94110000046 (Umschuldung) Festzins bis 15.02.24

28 Landesbank Baden-Württemberg 606 362 177 26.11.03 4,61 ab 30.03.04 vj. 62.500
94110000019 Festzins bis 30.12.23

29 Dieselbe 606 690 980 06.12.04 3,98 ab 30.03.06 vj. 100.000
94110000023 Festzins bis 30.12.25

30 Dieselbe 606 769 196 06.06.05 3,505 ab 30.03.06 vj. 53.125
94110000015 Festzins bis 30.12.25

31 Dieselbe 606 909 990 27.07.05 3,49 ab 30.03.07 vj. 43.750
94110000030 Festzins bis 30.12.26

32 Dieselbe 607 484 462 30.01.07 4,175 ab 30.03.07 vj. 107.371
94110000016 Festzins bis 30.06.20

33 Dieselbe 601 950 011 10.11.88 4,45 ab 30.03.90 vj. 30.678
94110000002 Festzins bis 30.12.16
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Stand der Schuld Schuldendienst im Planjahr Verwendungsnachweis Lfd.
ursprünglich auf 31.12.14 Zinsen Tilgung Verwaltungszweig Nr.

EUR EUR EUR EUR

4.985.096 1.557.843 90.100 207.750  18

3.067.752 736.260 30.100 122.750 19

4.345.981 1.539.191 87.200 181.100 20

4.830.175 1.352.449 51.350 193.200 21

5.000.000 4.250.000 143.000 250.000 22

1.900.000 570.000 11.850 380.000 23

1.236.033 824.013 27.000 117.750 24

5.000.000 4.250.000 143.000 250.000 25

6.000.000 5.700.000 122.400 300.000 26

3.440.000 1.937.116 36.750 140.900 27

5.000.000 2.250.000 99.400 250.000 28

8.000.000 4.400.000 169.150 400.000 29

4.250.000 2.337.500 79.150 212.500 30

3.500.000 2.100.000 71.800 175.000 31

5.782.711 2.346.830 91.250 429.500 32

3.067.752 245.420 8.900 122.750 33
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Lfd. Gläubiger Konto-Nr. Tag der Zins- Tilgungsplan/Laufzeit
Nr. Schulden- satz

aufnahme v.H. EUR

34 Dieselbe 603 615 910 12.02.93 4,12 ab 30.03.94 vj. 51.130
94110000003  Festzins bis 30.12.20

35 Dieselbe 604 001 967 31.08.93 4,09 ab 30.03.95 vj. 51.130
94110000005 Festzins bis 30.12.19

36 Dieselbe 606 570 772 04.12.95 3,31 ab 01.03.97 vj. 23.520
94110000009 Festzins bis 01.12.16

37 Dieselbe 604 475 705 16.02.96 3,64 ab 30.03.97 vj. 51.130
94110000010 Festzins bis 30.06.22

38 Dieselbe 604 558 198 25.10.96 4,08 ab 30.03.98 vj. 25.565
94110000011  Festzins bis 30.12.22

  

Zusammenstellung

Summe - Sonstiger öffentl. Bereich -   

Summe - Kreditmarkt -
  

Weitere Kreditaufnahmen
  

Restliche Kreditermächtigung 2014 1,5

Kreditermächtigung 2015 1,5
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Stand der Schuld Schuldendienst im Planjahr Verwendungsnachweis Lfd.
ursprünglich auf 31.12.14 Zinsen Tilgung Verwaltungszweig Nr.

EUR EUR EUR EUR

5.112.919 1.227.100 47.400 204.550 34

5.112.919 1.022.584 38.700 204.550 35

1.881.555 188.155 5.100 94.100 36

5.112.919 1.533.876 53.050 204.550 37

2.556.459 818.067 31.800 102.300 38

89.182.271 41.186.404 1.438.450 4.543.250

45.734.707 33.911.938 905.550 2.009.850

89.182.271 41.186.404 1.438.450 4.543.250

134.916.978 75.098.342 2.344.000 6.553.100

9.710.000 9.710.000 150.000 585.000

7.100.000 86.000

151.726.978 84.808.342 2.580.000 7.138.100

Summe

Summe

Summe
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Nummer Straßenverlauf

1) Bisherige Kreisstraßen

6700 K 6701 Gächingen - L 249 Sirchingen
6701 L 249 Gächingen - Dottingen - L 230 Münsingen
6702 L 230  Steingebronn - K 6701 Dottingen
6703 L 230 Dottingen - Rietheim - Trailfingen - L 245c
6704 L 252 bei Böhringen - B 465 bei Gutenberg
6705 L 252 Böhringen - Strohweiler
6706 B 465 - Wittlingen - Hengen - L 245 bei Hengen
6707 K 6706 Hengen - B 28
6708 L 380 Würtingen - L 249 Bad Urach
6709 K 6708 Bleichstetten - L 249 Upfingen
6710 K 6711 bei Ohnastetten - L 380 bei Lonsingen
6711 L 387 Holzelfingen - Ohnastetten - L 380 Würtingen
6712 Kreisgrenze Kappishäusern - B 28 Dettingen/Erms
6713 B 313 bei Grafenberg - Kreisgrenze Tischardt
6714 L 380a bei Eningen u.A. - B 28 Metzingen
6715 L 378a Sondelfingen - Reicheneck - Mittelstadt- Kreisgrenze Bempflingen
6716 L 373 Gniebel - Dörnach
6717 L 373 bei Walddorf - Kreisgrenze Altenriet
6719 Rübgarten L 373
6720 B 297 - Altenburg - Rommelsbach - L 378a
6721 Kreisgrenze Kirchentellinsfurt - Altenburg
6722 Kreisgrenze Kirchentellinsfurt - Sickenhausen - K 6720
6723 Kreisgrenze Kirchentellinsfurt - K 6725 Degerschlacht
6724 L 379 Wannweil - K 6725 Degerschlacht
6725 B 28 (L 384) Betzingen - Degerschlacht - K 6722 Sickenhausen
6726 B 28 (L 384) Reutlingen - K 6725 Degerschlacht
6727 Kreisgrenze Mähringen - L 387 Ohmenhausen
6728 L 230 Bronnweiler - L 383 Alteburg
6729 L 383 Gönningen - L 382 Pfullingen
6730 Parkplatz Roßberg - L 230 Genkingen
6731 Kreisgrenze Melchingen - L 382 Undingen
6732 L 230 - Parkplatz Lichtenstein
6733 L 387 bei Holzelfingen - L 230 Kohlstetten
6734 B 312 Bernloch - L 249 Gomadingen
6735 L 248 Ödenwaldstetten - L 249 Marbach
6736 Kreisgrenze Hörschwag - Trochtelfingen - Steinhilben - Oberstetten - L 248 Ödenwaldstetten
6737 K 6736 - Meidelstetten - B 312 Bernloch
6738 Kreisgrenze Harthausen - K 6736
6739 Kreisgrenze Harthausen - Wilsingen - K 6736 Steinhilben
6740 K 6739 Wilsingen - B 312 Pfronstetten
6742 Geisingen - B 312 Huldstetten
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Nummer Freie Strecke Ortsdurch- Kreisstraße Baulast Gesamt-
km fahrt / km km Dritter /  km strecke / km

1) Bisherige Kreisstraßen

6700 3,151 0,487 3,638 0,000 3,638
6701 6,410 2,822 9,232 0,000 9,232
6702 2,315 1,075 3,390 0,000 3,390
6703 4,584 1,458 6,042 0,000 6,042
6704 1,911 0,000 1,911 0,000 1,911
6705 2,372 0,412 2,784 0,000 2,784
6706 3,907 2,052 5,959 0,000 5,959
6707 0,998 0,269 1,267 0,000 1,267
6708 7,439 0,404 7,843 0,000 7,843
6709 2,515 0,581 3,096 0,000 3,096
6710 1,012 0,000 1,012 0,000 1,012
6711 5,428 1,021 6,449 0,000 6,449
6712 2,088 0,000 2,088 0,000 2,088
6713 0,149 0,000 0,149 0,000 0,149
6714 3,854 0,906 4,760 0,000 4,760
6715 4,593 0,000 4,593 0,843 5,436
6716 0,532 0,604 1,136 0,000 1,136
6717 0,362 0,000 0,362 0,000 0,362
6719 0,098 0,496 0,594 0,000 0,594
6720 3,113 0,000 3,113 1,821 4,934
6721 0,422 0,000 0,422 0,503 0,925
6722 0,660 0,000 0,660 0,808 1,468
6723 0,216 0,000 0,216 0,195 0,411
6724 1,199 0,722 1,921 0,493 2,414
6725 1,624 0,000 1,624 2,129 3,753
6726 1,453 0,000 1,453 1,961 3,414
6727 0,838 0,000 0,838 0,000 0,838
6728 1,392 0,000 1,392 0,385 1,777
6729 5,363 1,305 6,668 0,000 6,668
6730 3,119 0,398 3,517 0,000 3,517
6731 2,513 1,274 3,787 0,000 3,787
6732 1,495 0,000 1,495 0,000 1,495
6733 3,503 0,757 4,260 0,000 4,260
6734 6,634 0,811 7,445 0,007 7,452
6735 5,845 0,000 5,845 0,009 5,854
6736 10,897 3,875 14,772 0,006 14,778
6737 4,619 1,654 6,273 0,000 6,273
6738 2,158 0,000 2,158 0,000 2,158
6739 4,612 1,348 5,960 0,000 5,960
6740 3,059 0,596 3,655 0,000 3,655
6742 0,571 0,639 1,210 0,000 1,210
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Nummer Straßenverlauf

6743 B 312 - Gauingen - Hochberg - B 312
6744 Upflamör - K 6745
6745 Kreisgrenze Pflummern - Mörsingen - B 312 Zwiefalten
6746 L 245 Zwiefalten - L 245 bei Hayingen
6747 B 312 Tigerfeld - Aichstetten - Aichelau - L 249 Ehestetten
6748 B 312 Pfronstetten - K 6747  Aichstetten
6749 K 6747 Aichelau - L 245 bei Indelhausen
6750 K 6749 Münzdorf - L 245 bei Indelhausen
6751 K 6752 Anhausen - Kreisgrenze Erbstetten
6752 L 245 Indelhausen - Anhausen - Kreisgrenze Granheim
6753 Dürrenstetten - B 465 Bremelau
6754 L 245 - Apfelstetten - B 465 Oberheutal
6755 L 245 bei Apfelstetten - K 6754 Apfelstetten
6756 K 6716 Gniebel - B 297 Pliezhausen
6757 B 28 - Zainingen

2) Abgestufte Landesstraßen

6758 L 211 Grabenstetten - B 28 Böhringen
6759 Kreisgrenze Esslingen - L 211 bei Grabenstetten
6760 L 250 bei Hülben - Kreisgrenze Esslingen
6761 Kreisgrenze Esslingen - Grafenberg - Kreisgrenze Esslingen
6762 Kreisgrenze Esslingen - Riederich - L 387a Metzingen
6763 B 312 - L 208b Riederich
6764 Kreisgrenze Esslingen - Walddorf
6767 B 312 Haidkapelle - L 382 bei Erpfingen
6768 Kreisgrenze Zollernalbkreis - L 385 Hausen a.d.L.
6769 B 465 Münsingen - Buttenhausen - Hundersingen- Gundelfingen-Indelhausen - L 249 Hayingen 
6770 L 248 Wasserstetten - K 6769 Buttenhausen
6771 L 245 Hundersingen - B 465 Bremelau
6772 B 465 Unterheutal - Mehrstetten - Kreisgrenze Alb-Donau-Kreis
6773 L 230 bei Böttingen - Kreisgrenze Alb-Donau-Kreis
6774 Anschluss zur B 27 / B 464 (L 373)

-432-



Landkreis Reutlingen Haushaltsplan 2015

 
  

Nummer Freie Strecke Ortsdurch- Kreisstraße Baulast Gesamt-
km fahrt / km km Dritter /  km strecke / km

6743 3,416 1,547 4,963 0,000 4,963
6744 3,022 0,669 3,691 0,000 3,691
6745 5,864 0,177 6,041 0,000 6,041
6746 4,504 0,000 4,504 0,000 4,504
6747 8,167 1,600 9,767 0,000 9,767
6748 1,587 0,290 1,877 0,000 1,877
6749 6,730 0,570 7,300 0,000 7,300
6750 3,307 0,598 3,905 0,000 3,905
6751 3,098 0,451 3,549 0,000 3,549
6752 4,153 0,366 4,519 0,000 4,519
6753 2,224 0,885 3,109 0,000 3,109
6754 2,521 0,835 3,356 0,000 3,356
6755 0,343 0,352 0,695 0,000 0,695
6756 1,303 1,776 3,079 0,000 3,079
6757 0,031 0,956 0,987 0,000 0,987

Summe 1 169,293 37,038 206,331 9,160 215,491

2) Abgestufte Landesstraßen

6758 4,469 0,438 4,907 0,000 4,907
6759 3,101 0,204 3,305 0,000 3,305
6760 0,445 0,000 0,445 0,000 0,445
6761 0,232 0,958 1,190 0,000 1,190
6762 1,439 1,534 2,973 0,000 2,973
6763 0,000 0,414 0,414 0,000 0,414
6764 4,826 2,496 7,322 0,000 7,322
6767 4,671 0,000 4,671 0,000 4,671
6768 1,457 0,000 1,457 0,000 1,457
6769 15,972 3,909 19,881 0,006 19,887
6770 2,970 1,196 4,166 0,000 4,166
6771 3,575 0,371 3,946 0,000 3,946
6772 3,277 1,287 4,564 0,000 4,564
6773 2,764 0,000 2,764 0,000 2,764
6774 0,430 0,000 0,430 0,000 0,430

Summe 2 49,628 12,807 62,435 0,006 62,441

Gesamt-
summe 218,921 49,845 268,766 9,166 277,932
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1. Berechnung der vorläufigen Steuerkraftsumme

1.1 Grunderwerbsteuer 2013 11.829.353 EUR

1.2 Schlüsselzuweisungen nach der
mangelnden Steuerkraft 2013 29.472.447 EUR

1.3 Teilbetrag der Steuerkraftsumme
des Landkreises 41.301.800 EUR

1.4 Vorläufige Steuerkraftsumme der 
kreisangehörigen Gemeinden 336.439.216 EUR

1.5 Vorläufige Steuerkraftsumme 
des Landkreises 377.741.016 EUR

2. Berechnung der vorläufigen Bedarfsmesszahl

2.1 Einwohnerzahl 276.646

2.2 Vorläufiger Kopfbetrag 610 EUR

2.3 Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) 168.754.060 EUR

3. Berechnung der vorläufigen Steuerkraftmesszahl

3.1 32,49
gehörigen Gemeinden (gewogener Landesdurch-
schnitt der Hebesätze der Kreisumlagen) 109.309.101 EUR

3.2 Grunderwerbsteuer 2013 11.829.353 EUR

3.3 Vorläufige Steuerkraftmesszahl 121.138.454 EUR

4. Vorläufige Schlüsselzahl (Nr. 2.3 - Nr. 3.3) 47.615.606 EUR

5. Vorläufige Ausschüttung 2015  (72,0 v.H.) 34.283.236 EUR

6. Anhebung der Schlüsselzuweisungen durch
Umschichtung innerhalb der FAG-Masse 0 EUR

7. Vorläufige Ausschüttung 2015 insgesamt 34.283.236 EUR

In den Haushaltsplan 2015 wurden aufgenommen 34.283.000 EUR

v.H. der Steuerkaftsumme der kreisan-

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen

und der Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich 
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Übersicht über die Kreisumlage-Hebesätze

der Landkreise in Baden-Württemberg
- in Prozent -

Reg.Bez. Tübingen 2014 2013 2012 Reg.Bez. Stuttgart 2014 2013 2012

Alb-Donau-Kreis 27,50 27,00 27,00 Böblingen 39,00 38,10 39,30
Biberach 29,00 29,00 29,50 Esslingen 35,50 37,70 38,90
Bodenseekreis 30,50 32,00 35,00 Göppingen 37,00 38,30 39,90
Ravensburg 33,50 34,50 31,00 Heidenheim 35,50 35,50 36,50
Reutlingen 32,75 32,50 33,00 Heilbronn 29,00 29,00 30,00
Sigmaringen 36,50 36,50 36,00 Hohenlohekreis 34,50 35,50 37,00
Tübingen 32,13 32,76 33,06 Ludwigsburg 32,00 33,00 36,50
Zollernalbkreis 28,75 28,75 28,75 Main-Tauber-Kreis 33,00 33,00 33,00

(31,31) (31,57) (31,60) Ostalbkreis 34,00 34,00 35,50
Rems-Murr-Kreis 36,09 38,50 40,00
Schwäbisch-Hall 34,50 34,50 34,50

(34,53) (35,38) (36,78)

Reg.Bez. Karlsruhe 2014 2013 2012 Reg.Bez. Freiburg 2014 2013 2012

Calw 33,00 33,50 32,50 Breisgau-Hochschw. 32,98 36,43 34,09
Enzkreis 32,60 32,60 31,00 Emmendingen 31,00 31,00 32,00
Freudenstadt 34,50 35,00 37,00 Konstanz 32,50 33,50 31,92
Karlsruhe 27,50 27,50 27,50 Lörrach 32,00 34,08 33,80
Neckar-Odenw.-Kreis 35,00 32,50 35,00 Ortenaukreis 30,00 30,00 31,65
Raststatt 31,00 31,00 31,00 Rottweil 28,00 29,00 31,50
Rhein-Neckar-Kreis 30,00 30,50 30,50 Schwarzw.-Baar-Kreis 31,30 32,70 33,20

(30,38) (30,78) (30,81) Tuttlingen 35,10 34,35 35,35
Waldshut 32,40 32,69 34,40

(31,59) (32,54) (32,89)
 

Landesdurchschnitt 2014: 32,49

Landesdurchschnitt 2013: 33,12

Landesdurchschnitt 2012: 33,68
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Anlage 11

 
 

Aufgrund der vorläufigen Steuerkraftsummen beträgt die Kreisumlage für 2015 bei 34,25% Hebesatz:

Lfd. Gemeinde Einwohnerzahl Vorl. Steuer- Steuerkraft- Kreisumlage Kreisumlage Anteil der 

Nr. 31.12.2013 *) kraftsumme summe pro der Gemeinde je Einwohner Gemeinde an

2015 Einwohner 2015  der Gesamt-

EUR EUR EUR EUR umlage in %

1 Bad Urach 11.862 14.001.808 1.180,39 4.795.619 404,28 4,16

2 Dettingen/Erms 9.189 13.076.818 1.423,09 4.478.810 487,41 3,89

3 Engstingen 5.165 5.338.879 1.033,66 1.828.566 354,03 1,59

4 Eningen 10.672 12.996.043 1.217,77 4.451.145 417,09 3,86

5 Gomadingen 2.220 1.983.219 893,34 679.253 305,97 0,59

6 Grabenstetten 1.610 1.468.218 911,94 502.865 312,34 0,44

7 Grafenberg 2.525 2.870.146 1.136,69 983.025 389,32 0,85

8 Hayingen 2.141 2.313.727 1.080,68 792.451 370,13 0,69

9 Hohenstein 3.660 3.871.167 1.057,70 1.325.875 362,26 1,15

10 Hülben 2.841 2.692.082 947,58 922.038 324,55 0,80

11 Lichtenstein 9.194 9.463.071 1.029,27 3.241.102 352,52 2,81

12 Mehrstetten 1.336 1.250.038 935,66 428.138 320,46 0,37

13 Metzingen 21.172 28.890.896 1.364,58 9.895.132 467,37 8,59

14 Münsingen 13.958 17.097.826 1.224,95 5.856.005 419,54 5,08

15 Pfronstetten 1.461 1.550.762 1.061,44 531.136 363,54 0,46

16 Pfullingen 17.584 20.519.194 1.166,92 7.027.824 399,67 6,10

17 Pliezhausen 9.310 11.065.603 1.188,57 3.789.969 407,09 3,29

18 Reutlingen 111.357 144.890.102 1.301,13 49.624.860 445,64 43,07

19 Riederich 4.261 5.052.361 1.185,72 1.730.434 406,11 1,50

20 Römerstein 3.985 3.922.275 984,26 1.343.379 337,11 1,17

21 Sonnenbühl 6.978 7.197.530 1.031,46 2.465.154 353,28 2,14

22 St. Johann 5.024 5.198.617 1.034,76 1.780.526 354,40 1,55

23 Trochtelfingen 6.333 6.933.203 1.094,77 2.374.622 374,96 2,06

24 Walddorfhäslach 4.906 5.677.364 1.157,23 1.944.497 396,35 1,69

25 Wannweil 5.127 5.074.141 989,69 1.737.893 338,97 1,51

26 Zwiefalten 2.148 2.033.333 946,62 696.417 324,22 0,60

27 Gemeindefreies Gebiet

"Gutsbezirk Münsingen" 10.793 3.697 0,00

Zusammen 276.019 336.439.216 1.218,90 115.230.432 417,47 100,00

*) Basis Zensus 09.05.2011

Umlageanteile der Kreisgemeinden
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Leistungsverrechnungen
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 Interne Leistungsverrechnungen 2015

1. Begriff 

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung  
sämtlicher Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs- und Serviceleistungen innerhalb  
des Landratsamtes mit dem Ziel das Kostenbewusstsein zu erhöhen und damit die 
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu verbessern.   
 
Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten 
sämtlicher Bereiche durch die Darstellung von Leistungsbeziehungen zwischen der 
Verwaltungssteuerung (Kreistag, Landrat, Dezernenten), der Steuerungsunterstützung 
(z. B. Rechnungsprüfung, Zentrale Verwaltung), den Servicebereichen (z. B. Hauptamt, 
Kreiskämmerei) und den Produktbereichen. 
 
Zur Verdeutlichung der vielfältigen Leistungsbeziehungen soll folgendes Schaubild 
dienen: 
 

Steuerung und
Steuerungsunterstützung

Service-
(Querschnitts-)

bereich 1
Produkt-
bereich A

...

Produkt-
bereich B

Service-
(Querschnitts-)

bereich 2

...

 
 
Seit dem Haushalt 2008 erfolgt die Verrechnung der Service-, Steuerungsunterstüt-
zungs- und Serviceleistungen flächendeckend auf alle Unterabschnitte. Ab dem Haus-
halt 2011 werden die internen Leistungen produktorientiert verrechnet. Dabei werden  
die Kosten folgender Produkte auf die Produktbereiche der Fachämter umgelegt: 
 
a) Serviceprodukte: 
 

 11.20.01 Organisationsberatung und Untersuchung 
 11.20.04 Entwicklung, Pflege, Betrieb und Betreuung von TuI – Anwendungen  

  auf dezentralen und zentralen Rechnersystemen  
 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich 

  Telekommunikationsanlagen 
 11.21.03 Ausbildung 
 11.21.04 Fortbildung 
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 11.21.05 Bezügeabrechnung einschl. Personalnebenkosten 
 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
 11.21.50 Personalbedarfsdeckung und –betreuung 
 11.22.01 Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 
 11.22.02 Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner 
 11.22.05 Zahlungsverkehr Verw. Kassenmittel Wertgegenstände 
 11.22.06 Buchhaltung, Haushaltsrechnung 
 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 
 11.23.05 Abschluss u. Verwaltung v. Versicherungen 
 11.23.50 Justiziariat 
 11.24.50 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 
 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen 
 11.26.01 Zentraler Einkauf 
 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste 
 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen 
 11.26.04 Hausdienste, Zentraler Schreibdienst 
 11.26.06 Zentrale Bußgeldstelle 
 11.30.02 Internetangebot 
 11.30.03 Herausgabe von Print- u. Non-Print-Medien 
 11.30.05 Pressearbeit 

 
b) Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsprodukte: 
 

 11.10.01 Steuerung 
 11.11.01 Geschäftsführung Kreistag  
 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen 
 11.12.02 Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung 
 11.12.03 Haushaltscontrolling / Jahresabschluss 
 11.12.04 Beteiligungsmanagement 
 11.13.01 Eigenprüfung 
 11.13.02 Übertragene Prüfungen 
 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann 
 11.14.03 Personalräte, Jugend- u. Auszubildendenvertretung  
 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung 
 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r 
 11.14.06 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Veranstaltungen 
 11.14.07 Europaangelegenheiten, Internationales und Fördermittelmanagement 
 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung f. Einwohner ausländischer Herkunft 
 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement 
 11.14.50 Inklusionskonferenz im Landkreis Reutlingen 
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2. Grundlagen
 

Interne Leistungen sind nach § 16 Abs. 5 GemHVO in den Teilhaushalten zu 
verrechnen. 
 
Unserer internen Leistungsverrechnung liegt das Arbeitsergebnis „Produktbereich 11 – 
Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen“ der AG 
Berichtswesen und Controlling zu Grunde. In diesem Arbeitspapier wurden die  
Hinweise und Empfehlungen des Vergleichsrings „Kommunales Rechnungswesen“, 
an dem alle 35 Landkreise in Baden-Württemberg beteiligt sind, eingearbeitet.  
Die Arbeitsgruppe AG Berichtswesen und Controlling und weitere Arbeitsgruppen  
wurden im Zusammenhang mit der Einführung der Doppik gegründet. Die Ergebnisse  
der Arbeitsgruppen leisten Grundlagenarbeit für die Umstellung auf die Doppik und  
wurden vom Innenministerium BW, Gemeindeprüfungsanstalt BW, Gemeindetag BW,  
Städtetag BW, Landkreistag BW und Datenverarbeitungsverbund BW geprüft und  
verabschiedet. 
 
Aufgrund der Fülle und Komplexität der Aufgaben, die bei der Einführung der Kosten-
rechnung zu erledigen sind, ist unser Ziel eine pragmatische und ergebnisorientierte 
Kostenrechnung. Deshalb ist der Grundgedanke „vom Groben zum Feinen“ oberste 
Leitlinie unserer Arbeit. 

 
 

3. Vorgehensweise 

3.1 Vorbemerkungen zur Verrechnung der Steuerungs- , Steuerungs-
unterstützungs- und Serviceleistungen  
 
Die Verteilung der Kosten erfolgt entsprechend dem Verursacherprinzip entweder 
anhand 
 

 der tatsächlich angefallenen Kosten (Spitzabrechnung) oder 
 eines festgelegten Verteilungsschlüssels, z. B. m², km oder  
 von Zeitschätzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter1 oder  
 der Anzahl der Mitarbeiter ( = „Köpfe“). 

 
Werden Leistungen anhand der einzelnen Personen verteilt, handelt es sich  
dabei nicht um die Anzahl der „Stellen“, sondern um die „Köpfe“. Gezählt werden 
alle Mitarbeiter, die in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen einschließlich 
Landesbeamte, Teilzeitkräfte, Waldarbeiter, Straßenwärter, Fleischkontrolleure 
und Reinigungskräfte. Ausgenommen davon sind Personen, die sich im Erzieh-
ungsurlaub befinden sowie Personen, die Altersteilzeit ableisten und beim 
Blockmodell nicht mehr arbeiten. Für unterschiedliche Anforderungen kann es 
unterschiedliche Definitionen geben (so werden z. B. die Serviceleistungen für 
die Bezügeabrechnung tatsächlich nach allen Mitarbeitern verteilt, die Unfallver-
sicherung jedoch auf alle Mitarbeiter ohne die Waldarbeiter und Straßenwärter – 
da diese separat versichert sind). 

Ein Mitarbeiter wird zu 100 % dem Amt zugeordnet, für welches er zum Stichtag 
30.06. eines Jahres überwiegend tätig ist.  
 

                                                                 
1 Im Nachfolgenden wird aus Vereinfachungsgründen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Begriff 
Mitarbeiter verwendet. 
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3.2 Serviceleistungen 

Serviceleistungen sind verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die 
Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung / Steuerungs-
unterstützung und für andere Servicestellen erbracht.  
 
Sie können in der Regel auch von Dritten erbracht werden und sind für die Ver-
antwortlichen entweder unmittelbar (durch die Entscheidungsfreiheit, ob und in 
welchem Umfang eine Leistungsabnahme erfolgt) oder mittelbar (durch die Be-
einflussung der pauschalen Verteilungsschlüssel,  z. B. Mitarbeiter oder m²)  
beeinflussbar.  
 
Bei der Inanspruchnahme des Fuhrparks z. B. können die Kosten, da diese je km 
verrechnet werden, beeinflusst werden.  
 
 

3.3 Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen 
 
Steuerungsleistungen sind verwaltungsinterne Leistungen, die in ihrer Gesamt-
heit der Steuerung des Landkreises/Landratsamts dienen und die nicht von 
Dritten erbracht werden können. Für die Verantwortlichen (Leistungsempfänger)  
besteht keinerlei Einflussnahme, ob bzw. inwieweit diese Leistungen bean-
sprucht werden. Die Kosten sind für sie fremdbestimmt. 
 
Es handelt sich hierbei konkret um die Kosten des Kreistags mit seinen Aus-
schüssen, um amtsübergreifende Steuerungsleistungen des Landrats sowie um 
die steuerungsunterstützenden Leistungen der Dezernenten und der zentralen 
Ämter. 
 
Diese Steuerungskosten (alle Kosten der Produkte 11.1*) werden nicht auf die 
Serviceprodukte verrechnet  (Produkte 11.2*), sondern auf die Bereiche, die  
überwiegend Leistungen für Externe erbringen (alle Produkte der Fachämter).  
 
Zur Aufteilung dieser Kosten gibt es keinen verursachungsgerechten Vertei-
lungsschlüssel. Daher wurde im Arbeitsergebnis der AG Berichtswesen und Con-
trolling zum Produktbereich 11 empfohlen, dass der Gesamtbetrag der Steue-
rungskosten zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach 
der Anzahl der Mitarbeiter („Köpfe“) der Produktbereiche verteilt werden. 
 
Das bereinigte Haushaltsvolumen setzt sich zusammen aus den Konten 
40* - Personalaufwendungen 
41* - Versorgungsaufwendungen 
42* - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
44* - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
47* - Planmäßige Abschreibungen 
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4. Zusammenfassung der Verteilungsmaßstäbe für Steuerung, Steuerungs-

unterstützung und Service 

Produkt(gruppe) Bezeichnung Verteilungsmaßstab
11.20 Organisation und EDV   
11.20.01 Organisationsberatung und Untersuchung Spitzabrechnung 
11.20.04 Dez. Systeme, Programmentwicklung/-betreuung 1. Spitzabrechnung  
   2. EDV-Arbeitsplätze 
11.20.05 Betrieb Netzwerk, TK-Anlagen Telefonapparate 
      
11.21 Personalwesen   
11.21.03 Ausbildung Köpfe 
11.21.04 Fortbildung Köpfe 
11.21.05 Bezügeabrechnung einschl. Personalnebenkosten Köpfe 
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 1. Spitzabrechnung 
  (direkte Verbuchung) 
  2. Köpfe 
11.21.50 Personalbedarfsdeckung und -betreuung Köpfe 
     
11.22 Finanzverwaltung, Kasse   
11.22.01 Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Zeitschätzungen 
11.22.02 Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner Zeitschätzungen 
11.22.05 Zahlungsverkehr, Verw. Kassenmittel, Wertgegenst. Zeitschätzungen 
11.22.06 Buchhaltung, Haushaltsrechnung Zeitschätzungen 
11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen Zeitschätzungen 
     
11.23 Justiziariat   
11.23.05 Abschluss und Verwaltung von Versicherungen Köpfe 
11.23.50 Justiziariat Köpfe 
     
11.24 Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement   
11.24.50  Verwaltung u. Bewirtschaftung bebauter Grundstücke m² 
     
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge   
11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen km 
     
11.26 Zentrale Dienstleistungen   
11.26.01 Zentraler Einkauf 1. Spitzabr. (direkte Verb.) 
  2. Köpfe 
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste Köpfe 
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen Kopien 
11.26.04 Hausdienste, Zentraler Schreibdienst Gradzahlen 
11.26.06 
 

Zentrale Bußgeldstelle Fallzahlen 
  

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit   
11.30.02 Internetangebot Köpfe 
11.30.03 Herausgabe von Print- u. Non-Print-Medien Köpfe 
11.30.05 Pressearbeit Köpfe 
     

Alle Steuerungs- 
produkte Aufzählung siehe vorne 

50 % Anzahl Köpfe und 50 % 
bereinigtes Haushaltsvolumen 
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5. Mitwirkungsleistungen 

Bei den Mitwirkungsleistungen handelt es sich um Leistungen von Fachämtern des 
Landratsamts, die nicht Querschnittsämter sind, an Fachämter innerhalb des Landrats-
amts zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung, z. B. Stellungnahmen des Kreisforstamts, 
Kreislandwirtschaftsamts oder Umweltschutzamts für eine Baugenehmigung des Kreis-
bauamts. 
 

Prüfungsschema für die Verrechnung von Mitwirkungsleistungen: 
 
1) bei der Leistungserstellung wirken andere Fachämter des Landratsamtes (LRA) mit 
bzw. werden beteiligt 

 NUR die für die EIGENEN FACHÄMTER DES LRA erbrachten Leistungen sind 
relevant, NICHT für externe (Behörden) wie z.B. für andere Stadtverwaltungen 
 

ja         nein  
keine Mitwirkungsleistung gegeben 

 
 
2) bei der Beteiligung handelt es sich um KEINE Steuerungs- und Steuerungsunter-
stützungsleistung 

 dies sind alle Leistungen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind 
 

ja         nein  
keine Mitwirkungsleistung gegeben 

 
 
3) bei der Beteiligung handelt es sich um KEINE Serviceleistung 

 dies sind Leistungen, die theoretisch auch von Externen erbrachten werden könnten 
wie z.B. Gehaltsabrechnung, Buchhaltung oder Vermessungsarbeiten 
 

ja         nein  
keine Mitwirkungsleistung gegeben 

 
 
4) Mitwirkungsleistung 
(  Beteiligung der Fachämter als „Träger öffentlicher Belange“) 
 
          
 
5) die Leistung, in die die Mitwirkungsleistung einfließt, hat eine unmittelbare Außen-
wirkung 

 z.B. Baugenehmigung für Bürger 
 

ja         nein  
keine Berücksichtigung 
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6) die Leistung ist grundsätzlich gebührenfähig und es liegen auch tatsächlich 
Gebühreneinnahmen vor 

 z.B. Stellungnahme für Baugenehmigung, jedoch NICHT für 
Bauleitplanungsverfahren 
 

ja         nein  
keine Berücksichtigung 

 
 
7) es entsteht ein (zusätzlicher) Ressourcenverbrauch beim mitwirkenden Amt (z.B. 
durch keine anteiligen Gebühreneinnahmen) 

 
ja         nein  

keine Berücksichtigung 
 
 
Liegen alle Kriterien vor, erfolgt grundsätzlich eine Verrechnung der Leistungen. 
 

 
6. Abrechnungen 

 
Die Berechnung der internen Leistungsverrechnungen wird federführend von der 
Kämmerei in Zusammenarbeit mit den Fach- und Querschnittsämtern vorgenommen. 
Die Verbuchung erfolgt zentral durch die Kämmerei.  

Diese Leistungsverrechnungen (Mitwirkungsleistungen und Steuerungs- und Service-
leistungen) werden im Teilergebnishaushalt in der Zeile 24 (Erträge aus internen 
Leistungen) und in der Zeile 27 (Aufwendungen für interne Leistungen) dargestellt. 
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Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der 
Kreiskliniken Reutlingen GmbH für das Wirtschaftsjahr 2015
 
 
Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO ist dem Haushalt eine kurzgefasste Übersicht über die Wirt-
schaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Kreiskliniken Reutlingen GmbH beizufügen. 
Gesellschafter der „Kreiskliniken Reutlingen GmbH“ ist der Landkreis Reutlingen mit 100 % der 
Gesellschaftsanteile. 

1. Erfolgsplan
 
Der Wirtschaftsplan 2014 war angesichts der bei seiner Erstellung prognostizierbaren 
Rahmenbedingungen mit einem negativen Ergebnis für dieses Jahr aufgestellt worden. Bei 
Aufstellung der Übersicht über die Wirtschaftslage  und die voraussichtliche Entwicklung für das 
Jahr 2015 waren die Budgetverhandlungen noch nicht abgeschlossen. 
 
Das Statistische Bundesamt hat am 30.09.2014 den Orientierungswert nach § 10 Abs. 6 Satz 5 
KHEntgG bekanntgegeben. Der Orientierungswert beträgt 1,44 %. Der Orientierungswert bildet 
zusammen mit der Veränderungsrate die maßgebliche Grundlage zur Bestimmung des 
Veränderungswertes. Der Veränderungswert ersetzt die bisherige Veränderungsrate als 
Obergrenze für die Entwicklung der Krankenhausvergütungen. Der Orientierungswert 2015 setzt 
sich aus den Teilorientierungswerten für Personal- und Sachkosten zusammen. Der 
Teilorientierungswert für Personalkosten beträgt für das Wirtschaftsjahr 1,89 %, für Sachkosten 
0,74 %. 
 
Nachdem der Orientierungswert für das Jahr 2015 mit 1,44 % unterhalb der Veränderungsrate 
liegt, wird gemäß § 10 Abs. 6 Satz 5 die Veränderungsrate als Veränderungswert herangezogen 
und bildet in Höhe von 2,53 % die maßgebliche Obergrenze zur Weiterentwicklung der 
Krankenhausvergütungen im Jahr 2015. 
 
Für das Jahr 2015 sind außerdem weitere Faktoren zu beachten, die auf den Erfolgsplan  z. T. 
kalkulierbare, z. T. noch offene Auswirkungen haben werden. 
 

Die Laufzeit des Tarifvertrags Ärzte/Kommunaler Bereich TV-Ärzte VKA endet zum 30.11.2014. 
Der Marburger Bund hat seine Forderungen für die neue Tarifrunde bis dato noch nicht 
veröffentlicht. Für das kommende Jahr 2015 wird für den ärztlichen Bereich nach heutigem Stand 
mit einer Tarifsteigerung in Höhe von voraussichtlich 2,8 % geplant (Annahme). Im Bereich des 
Tarifvertrags öffentlicher Dienst, besonderer Teil Krankenhäuser/TVÖD-K wird ab dem 01.03.2015 
eine weitere Tariferhöhung in Höhe von insgesamt 2,4 % erfolgen (Jahresauswirkung), die bereits 
feststeht. 
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Im Sachkostenbereich liegen noch keine Anhaltspunkte oder Empfehlungen über dessen 
Fortschreibung vor. Nach dem Teilorientierungswert für 2015 wird mit 0,74 % 
Sachkostensteigerung gerechnet. Ungeachtet des Teilorientierungswertes wird je 
Sachaufwandsart ein Fortschreibungswert von bis zu 2 % angesetzt. 
 
Nach wie vor ist auch im Wirtschaftsjahr 2014 ein Auseinanderklaffen der Erlös- und 
Kostenzuwächse in den Krankenhäusern zu beobachten. Die Personalnöte in den Kliniken werden 
noch verstärkt. Dies hat unweigerlich auch Auswirkungen auf die Attraktivität der Arbeitsplätze in 
den Kliniken. Auch Verweise auf Erlöszuwächse durch Fallzahl- und Fallschweresteigerungen 
helfen hier nicht weiter. Zum einen liegen diese nicht bei allen Krankenhäusern vor. Zum anderen 
verursachen zusätzliche Leistungen Kosten, und Mehrleistungsabschläge wirken sich 
erlösmindernd aus. Zusammenfassend betrachtet kann aufgrund dieser Entwicklungen, die zum 
Jahresende 2014 in ihren Auswirkungen noch nicht feststehen, auch im Jahr 2014 nicht mit einer 
Erlös- und Ausgabensituation gerechnet werden, die als solche über alle Häuser hinweg zu einem 
bilanziell ausgeglichenen Gesamtergebnis beiträgt.  
 
Mit der Inbetriebnahme der Neurologie Phase B in Bad Urach zum 01.10.2013 konnten Patienten 
aus dem ZfP Zwiefalten übernommen werden. Aufgrund der Bedarfssituation der Region ist in 
2014 und 2015 mit einer guten Belegung der 18 Betten zu rechnen.  
 
Der zeitgleiche Start der neurologischen Hauptabteilung und die Neurologie Phase B wirken sich 
positiv auf die Ertragssituation der Kreiskliniken aus. Die strukturellen Voraussetzungen in 
baulicher, personeller und apparativer Hinsicht wurden geschaffen. Ebenso wurden erste 
Kooperationen mit neurologischen Praxen geschlossen.  
 
Durch die Fertigstellung des Bettenhauses Süd 1 und dessen Bezug im Oktober 2013 entspannt 
sich die räumliche Situation auf den Stationen. Das neu geschaffene  Ambiente der neuen 
Bettenhäuser soll zudem zusätzliche Patienten anziehen und damit der Belegungs- und 
Ertragssituation ab dem Jahre 2014 zusätzliche Schubkraft verleihen. 
 
Über das Zukunftskonzept 2018 wird regelmäßig der Sachstand in den Aufsichtsratssitzungen 
berichtet. Die Auswirkungen werden im Wirtschaftsplan 2015 ebenfalls berücksichtigt werden. 

2. Vermögensplan
 

Der Bauteil Bettenhaus Süd 1 am Klinikum am Steinenberg ging im Herbst 2013 in Betrieb. Damit 
sind zunächst die Baumaßnahmen Bettenhäuser Süd 1 und 2 abgeschlossen. Weiter beendet 
wurde die Einrichtung von Betten für die Frühreha-Phase B am Standort Bad Urach. Durch den 
Auszug der Dialyseabteilung wird der freiwerdende Bereich auf Ebene 0 ab dem Jahre 2015  neu 
geplant.  
 
Notwendige medizintechnische Einrichtungen und Ausstattungen des laufenden Betriebes sollen 
aus pauschaler Landesförderung finanziert werden. Es ist absehbar, dass diese Pauschalmittel für  
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die zukunfts-orientiert notwendige medizintechnische Ausstattung nicht ausreichen, von daher ist 
hierzu auch die Aufnahme von Darlehen vorzusehen bzw. im Wirtschaftsplan zu veranschlagen. 
 
Zur mittel- und langfristigen Sicherung der Aufgabenstellung der Kreiskliniken Reutlingen GmbH 
sind insbesondere im Klinikum am Steinenberg weitere Maßnahmen wie die künftige Nutzung des 
Bettenhauses Nord, das Konzept für Speiseversorgung, die Neukonzeption der Energiezentrale 
vorgesehen. Am Standort Bad Urach sind die Sanierung Personalhaus 2 und die Erneuerung der 
zentralen technischen Versorgungseinrichtungen vorgesehen. Diese Maßnahmen werden in die 
Planung 2015 bzw. in die Finanz- und Investitionsplanung ab 2016 aufgenommen. Die 
Finanzierung dieser Maßnahmen verteilt auf die kommenden Jahre ist dann schrittweise 
anzupassen.  
 
 
3. Wirtschaftliche Entwicklung
 

Die bisher bekannten Daten gehen weiter von einer Unterfinanzierung der Krankenhauskosten 
aus. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen muss es das Ziel sein, gemessen an Fallzahlen und 
Fallschwere, die Leistungen insgesamt zu steigern. 
 
Zusammen mit der Pflicht zur Allgemeinversorgung rund um die Uhr an allen drei Standorten 
decken folglich steigende Erlöse die ebenfalls steigenden Personal- und Sachausgaben nicht. 
 

Das vorgegebene Ziel, ein ausgeglichenes Ergebnis anzustreben, ist dennoch Leitvorgabe. Es 
zeigt sich jedoch, dass vorgenannten Entwicklungen nur mittelfristig entgegenzusteuern ist. 
Arbeitszeitgesetz, Mindestbesetzungen und Qualitätsstandards setzen einer verantwortbaren 
Personalanpassung enge Grenzen. Dennoch sind diverse reorganisatorische, strukturelle und 
prozessuale Maßnahmen eingeleitet und teilweise umgesetzt, die bereits heute dazu beitragen, 
die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben mindestens in Grenzen zu halten – zugunsten des 
dauerhaften Erhalts einer qualitativ hochstehenden akutmedizinischen Versorgung der 
Bevölkerung des Landkreises Reutlingen.  
 
 

Reutlingen, den 09.10.2014  
 
 
gez. 
Norbert Finke      Friedemann Salzer 
Vorsitzender der Geschäftsführung   Geschäftsführer
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Vorbericht zum Haushalt 2015 
gemeindefreies Gebiet „Gutsbezirk Münsingen“ 

 
 
 
1. Entwicklung des Gutsbezirks Münsingen 
 

Nach Wegfall der militärischen Nutzung auf dem Truppenübungsplatz Münsingen 
trat zum 1. Januar 2011 auf Antrag der beteiligten Kommunen, des Landkreises 
Reutlingen, des Alb-Donau-Kreises, der Stadt Münsingen, der Gemeinde Herold-
statt und der Stadt Schelklingen, (KT-Drucksache Nr. VIII-0099) das Gesetz zur 
Neugliederung des gemeindefreien Gebiets „Gutsbezirk Münsingen“ und zur Ände-
rung des Finanzausgleichsgesetzes in Kraft. Mit der Neugliederung wurde ein Teil 
der (bewohnten) Fläche mit ca. 96 Hektar der Stadt Münsingen zugewiesen und 
verblieb damit im Landkreis Reutlingen. Andere Flächen des Gutsbezirks (das be-
wohnte Breithülen und das ehemalige Remonteamt) gingen an die Gemeinde      
Heroldstatt (77 Hektar) sowie an die Stadt Schelklingen (56 Hektar) im Alb-Donau-
Kreis. 
 
Die restliche, unbewohnte Fläche des Gutsbezirks mit einer Größe von  
6.473 ha = 64,73 km² bleibt gemeindefrei und ist wegen der für das Gebiet gelten-
den naturschutzrechtlichen Restriktionen und der aus der Munitionsbelastung       
resultierenden Gefahren dauerhaft einer Nutzung oder Erschließung für Siedlungs-, 
Wirtschafts- oder Verkehrszwecke entzogen.  
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2.   Verwaltung 

 
Die Aufgaben in den besiedelten Gebieten Breithülen und Altes Lager sowie im  
ehemaligen Munitionsdepot gingen auf die „aufnehmenden“ Gemeinden über. 
Welche Aufgaben auf den Landkreis Reutlingen übertragen wurden regelt § 2 des 
Gesetzes zur Neugliederung des gemeindefreien Gebiets „Gutsbezirk Münsingen“ 
vom 15. Dez. 2010. 
Der Landkreis Reutlingen erfüllt demnach in dem gemeindefrei bleibenden Gebiet, 
das bereits Bestandteil des Kreisgebiets ist, alle Aufgaben, die im Gemeindegebiet 
einer kreisangehörigen Gemeinde obliegen. Dementsprechend erhielt der Land-
kreis Reutlingen in dem Gebiet die hoheitlichen Befugnisse einer kreisangehörigen 
Gemeinde.  
Der Landkreis Reutlingen ist auch in förderrechtlicher Hinsicht den Gemeinden 
gleichgestellt. Insbesondere für Bauten im Bereich Gruorn aber auch für evtl. weite-
re Tourismuseinrichtungen werden ggfs. auch künftig Zuschüsse aus dem Aus-
gleichstock, dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) oder dem Tou-
rismusinfrastrukturprogramm benötigt. 
 
Der Landkreis Reutlingen hat mit der Stadt Münsingen am 03.12.2012 (Genehmi-
gungsvermerk des Regierungspräsidiums Tübingen) eine öffentlich-rechtliche  
Vereinbarung über die Wahrnehmung des Brandschutzes im Gutsbezirk ge-
schlossen. Als Ausgleich der Aufwendungen für die Feuerwehr (insb. Vorhalte-
kosten) erhält die Stadt Münsingen auf der Grundlage dieser Vereinbarung jährlich  
ca. 17.600 EURO. Entsprechend der Rahmenvereinbarung zwischen dem Land-
kreis Reutlingen und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) hat die 
Grundstückseigentümerin (BImA) die Kosten an den Landkreis zu erstatten. Aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung erstattet die Grundstückseigentümerin den 
jährlichen Aufwand direkt an die Stadt Münsingen.  
 
Gefahrenabwehr: 
 

Zur Gefahrenabwehr und -minimierung, Beratung und Gefährdungsbeurteilung hat 
der Landkreis Reutlingen gegen Kostenersatz Mitarbeiter der BImA (insgesamt  
drei geringfügig Beschäftigte) mit dem Aufgabenkreis einer Vertretung der Ortspoli-
zeibehörde (Vollzug der Gefahrenabwehr, polizeiliche Befugnisse etc.) übernom-
men. Die Zuständigkeit zur Gefahrenabwehr nach der StVO ist bei der Straßenver-
kehrsbehörde des Landratsamts angesiedelt. Grundsätzlich ist jedoch die Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben als Eigentümerin für die Gefahrenabwehr auf dem 
Platz zuständig. 

3. Finanzen und Realsteuern 

Das Finanzministerium hat ergänzend zu dem Gesetz zur Neugliederung des ge-
meindefreien Gebiets „Gutsbezirk Münsingen“ Regelungen der dem Landkreis 
Reutlingen zustehenden Befugnisse nach dem Grundsteuergesetz und dem Ge-
werbesteuergesetz sowie eine Verordnung über die Erhebung der Grundsteuer und 
Gewerbesteuer im gemeindefreien Gebiet „Gutsbezirk Münsingen“ vom 28. Februar 
2011 erlassen. Aufgrund dieser Verordnung, erhebt der Landkreis Reutlingen im 
gemeindefreien Gebiet die Grundsteuer.  
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Das zuständige Finanzamt stellt fest, sobald und soweit für die vereinzelt im ge-
meindefreien Gebiet operierende Gewerbebetriebe Messbescheide zur Erhebung 
von Gewerbesteuer erlassen werden. Bislang war dies nicht der Fall, weil aktuell 
sämtliche Firmen an ihrem Hauptsitz veranlagt werden.  
 
Die Hebesätze wurden vom Landkreis Reutlingen durch Satzung festgelegt.  
Bei der Höhe der Hebesätze hat sich der Landkreis Reutlingen, wie zuvor die auf-
gelöste Gutsbezirksverwaltung, an den Hebesätzen der benachbarten Städten und 
Gemeinden Heroldstatt, Laichingen, Münsingen, Römerstein und Bad Urach orien-
tiert. Nach den dort seit 2011 unverändert geltenden Hebesätzen ergibt sich für die 
Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaftl. genutzte Grundstücke) ein durchschnitt-
licher Hebesatz von 344 %, für die Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) 332 % 
und für etwaige Gewerbesteuer ein Hebesatz von 347 %.  
 
Der Kreistag hat in seiner Entscheidung vom 25. Mai 2011 die durchschnittlich er-
mittelten Sätze gerundet. Auf der Grundlage dieser Hebesätze und dem bisherigen 
im ehemaligen Gutsbezirk Münsingen verbuchten Realsteueraufkommen rechnet 
die Verwaltung mit Erträgen aus der Grundsteuer A und B in der Größenordnung 
von 19.000 EUR. 
 
Die Erlöse aus der Steuererhebung decken die durch die Aufgabenübertragung im 
gemeindefrei bleibenden Gebiet des Gutsbezirks Münsingen entstehende personel-
le und verwaltungstechnische Mehrbelastung des Landkreises Reutlingen. Die 
Kämmerei hat als Grundlage und Nachweis dafür eine kalkulatorische Kostenüber-
sicht erstellt. Die Einnahmen und Ausgaben des Gutsbezirks Münsingen werden 
über die Kreiskasse abgewickelt. 
 

4. Umlagen 
 

4.1 FAG 
 

Das Land erhebt auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes - § 1a FAG - 
von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage ent-
sprechend der Steuerkraftsummen. Die vorläufige Steuerkraftsumme des Gutsbe-
zirks beläuft sich auf 10.793 EUR.  
 
4.2 Kreisumlage 
Die Kreisumlage (§ 35 FAG) wird in einem Hundertsatz (Umlagesatz) der Steuer-
kraftsummen der Gemeinden des Landkreises (§ 38 Abs. 1 FAG) bemessen.  
 
Gemeindefreie Grundstücke wie der Gutsbezirk Münsingen sind bei der Umlagen-
erhebung nach § 31 FAG den Gemeinden gleichgestellt. 
 
Beide Umlagen wurden im HH-Entwurf 2015 als Transferaufwendungen mit insge-
samt 6.000 EUR beziffert.  
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Budgetierungsregeln 

Zum Vollzug des Haushaltsplanes 2015 insbesondere im Hinblick auf die Vorschriften 
der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird bezüglich der Deckungsfähigkeit 
und Übertragbarkeit von Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und 
Auszahlungen folgendes festgelegt: 
 
 
1. Ergebnishaushalt 
 

Sämtliche Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (vgl. § 20 Abs. 1 
GemHVO). Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden. 
Wenigererträge sollen durch Wenigeraufwendungen ausgeglichen werden  
(unechte Deckungsfähigkeit; vgl. § 19 Abs. 2 GemHVO). 
 
 

2. Finanzhaushalt 
 
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden. 
Wenigereinzahlungen sollen durch Wenigerauszahlungen ausgeglichen  
werden (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). 
 
 

3. Übertragbarkeit  

Alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen werden grundsätzlich  
für übertragbar erklärt (vgl. § 21 Abs. 2 GemHVO). 
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Haushaltsquerschnitt 2015
Ergebnishaushalt

       
Bezeichnung Ordentliche 

Erträge

EUR

Ordentliche 
Aufwendungen

EUR

Ordentliches 
Ergebnis

EUR

Kalkulato-
risches

Ergebnis

EUR

Netto-
ressourcen-
verbrauch

EUR

THH 1 Innere Verwaltung 0 -13.000 -13.000 0 -13.000 

THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft 19.000 -6.000 13.000 0 13.000 

 Gesamtsumme 19.000 -19.000 0 0 0
       
       

  
      

Haushaltsquerschnitt 2015
Finanzhaushalt

       
Bezeichnung Zahlungsmittel-

überschuss/
-bedarf aus

lfd. Verwaltung

EUR

Einzahlungen 
aus 

Investitions-
tätigkeit

EUR

Auszahlungen
aus

Investitions-
tätigkeit

EUR

Finanzmittel-
fehlbetrag/

-überschuss

EUR

Verpflichtungs-
ermächtigung 

(VE)

EUR

THH 1 Innere Verwaltung -13.000 0 0 -13.000 0 

THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft 13.000 0 0 13.000 0 

  Gesamtsumme 0 0 0 0 0

 
 
 
 

     

  Nachrichtlich     
  Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss  0  
  + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0  
  ./. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0  
  Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 0  
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Gesamt - Ergebnishaushalt
 
 
 

lfd.
Nr.

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz
2015

EUR

Ansatz
2014

EUR

vorläufiges
Ergebnis

2013
EUR

1 2 3

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 19.000 19.000 18.890 

2 + laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 0 5.000 0 

3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 

4 + Gebühren und ähnliche Abgaben 0 0 0 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 

7 + Finanzerträge 0 0 0 

8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 

9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 19.000 24.000 18.890

11 - Personalaufwendungen 0 0 0 

12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.000 -2.000 0 

14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 0 

15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 

16 - Transferaufwendungen -6.000 -6.000 -5.962 

17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.000 -16.000 -12.928 

18 = Ordentliche Aufwendungen -19.000 -24.000 -18.890

19 = Ordentliches Ergebnis 0 0 0

21 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 0 0

24 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 0

25 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 0 0 0
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Gesamt - Finanzhaushalt
 
 
 

lfd.
Nr.

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ansatz
2015

EUR

Ansatz
2014

EUR

vorläufiges
Ergebnis

2013
EUR

1 2 3

1 + Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts 19.000 24.000 18.890 

2 - Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts -19.000 -24.000 -18.890 

3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 

6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 

7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 0 0 0 

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 

13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 

14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0

18 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0

19 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich 
vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen 

0 0 0 

20 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren 
Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen 

0 0 0 

21 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0

22 = Finanzierungsmittelbestand 0 0 0
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Teilhaushalt 1 
Innere Verwaltung 
 
 
Bestehend aus der Produktgruppe
 

● 11.22 Verwaltung gemeindefreies Gebiet „Gutsbezirk Münsingen“  
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THH1 Innere Verwaltung
 
 
 

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz
2015

EUR

Ansatz
2014

EUR

vorläufiges
Ergebnis

2013
EUR

1 2 3

2 + laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 0 0 0 

4 + Gebühren und ähnliche Abgaben 0 0 0 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 

9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 0 0 0 

12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.000 -2.000 0 

14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 0 

15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 

16 - Transferaufwendungen 0 0 0 

17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.000 -16.000 -12.928 

18 = Ordentliche Aufwendungen -13.000 -18.000 -12.928

19 = Ordentliches Ergebnis -13.000 -18.000 -12.928

21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -13.000 -18.000 -12.928

24 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 0 0 0 

27 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) 0 0 0 

28 +/- Kalkulatorische Kosten 0 0 0 

30 = Kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0

31 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss -13.000 -18.000 -12.928

33  Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen 0 0 0 
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THH1 Innere Verwaltung
 
 
 

lfd.
Nr.

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ansatz
2015

EUR

Ansatz
2014

EUR

vorläufiges
Ergebnis

2013
EUR

1 2 3

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 

3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 

6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0

-471-



Gemeindefreies Gebiet „Gutsbezirk Münsingen“ Haushaltsplan 2015
 

-472-



Gemeindefreies Gebiet „Gutsbezirk Münsingen“ Haushaltsplan 2015

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilhaushalt 2 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
 
Bestehend aus der Produktgruppe 
 

● 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 
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THH2            Allgemeine Finanzwirtschaft
 
 
 

lfd.
Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz
2015

EUR

Ansatz
2014

EUR

vorläufiges
Ergebnis

2013
EUR

1 2 3

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 19.000 19.000 18.890 

2 + Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 0 5.000 0 

4 + Gebühren und ähnliche Abgaben 0 0 0 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 

9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 19.000 24.000 18.890

11 - Personalaufwendungen 0 0 0 

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 

14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 0 

16 - Transferaufwendungen -6.000 -6.000 -5.962 

17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 

18 = Ordentliche Aufwendungen -6.000 -6.000 -5.962

19 = Ordentliches Ergebnis 13.000 18.000 12.928

21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 13.000 18.000 12.928

24 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 0 0 0 

27 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) 0 0 0 

28 +/- Kalkulatorische Kosten 0 0 0 

30 = Kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0

31 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss 13.000 18.000 12.928

32  Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 0 0 0 

33  Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen 0 0 0 
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THH2             Allgemeine Finanzwirtschaft
 
 
 

lfd.
Nr.

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ansatz
2015

EUR

Ansatz
2014

EUR

vorläufiges
Ergebnis

2013
EUR

1 2 3

6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 

11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0
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Finanzplan

2014 - 2018
 

Anlage 1
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I. Ergebnishaushalt

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt

Nr.
Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2014
EUR

2015
EUR

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

1 Steuern und ähnliche Abgaben 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 

2 laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 5.000 0 0 0 0 

3 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 

4 Gebühren und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 

6 Kostenerstattung und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 

7 Finanzerträge 0 0 0 0 0 

8 Aktivierte Eigenleistungen und 
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 

9 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 

10 Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9) 24.000 19.000 19.000 19.000 19.000

11 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 

12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

14 Planmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 

15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 

16 Transferaufwendungen -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 

17 Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 

18 Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17) -24.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000

19 Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 10 und 18) 0 0 0 0 0

21 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
(Saldo aus Nr. 19 und 20) 0 0 0 0 0

24 Veranschlagtes Sonderergebnis 
(Saldo Nr. 22 und 23) 0 0 0 0 0

25 Veranschlagtes Gesamtergebnis 
(Summe Nr. 21 und 24) 0 0 0 0 0
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II. Finanzhaushalt

 
Mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt

Nr.
Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2014
EUR

2015
EUR

2016
EUR

2017
EUR

2018
EUR

1 Ergebniswirksame Einzahlungen des 
Ergebnishaushalts 24.000 19.000 19.000 19.000 19.000 

2 Ergebniswirksame Auszahlungen des 
Ergebnishaushalts -24.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 

3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) 0 0 0 0 0

4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 

6 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 

7 Einzahlungen aus Veräußerung von 
Finanzvermögen 0 0 0 0 0 

9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 4 
bis 8) 0 0 0 0 0

10 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden 0 0 0 0 0 

11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 

12 Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0 0 0 

13 Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 

14 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 

16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
(Nr. 10 bis 15) 0 0 0 0 0

17 Saldo Investitionstätigkeit (Nr. 9 und 16) 0 0 0 0 0

18 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/
-fehlbetrag (Saldo aus Nr. 3 und 17) 0 0 0 0 0

19 
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, 
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren 
Darlehen für Investitionen 

0 0 0 0 0 

20 
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten,  
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren 
Darlehen für Investitionen 

0 0 0 0 0 

21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 19 und 20) 0 0 0 0 0

22 Finanzierungsmittelbestand 0 0 0 0 0
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Satzung
über die Erhebung 

der Grundsteuer und Gewerbesteuer 
im gemeindefreien Gebiet 
„Gutsbezirk Münsingen“

(Hebesatzung)

Anlage 2
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Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer im
gemeindefreien Gebiet „Gutsbezirk Münsingen“

(Hebesatzung)

vom 25.05.2011

Auf Grund von § 3 der Landkreisordnung und § 2 des Kommunalabgabengesetzes für  
Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 1, 25 und 28 des Grundsteuergesetzes und §§ 1, 4 
und 16 des Gewerbesteuergesetzes in der jeweils gültigen Fassung und § 1 der Verordnung 
der Landesregierung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer im gemeinde-
freien Gebiet „Gutsbezirk Münsingen“ vom 28.02.2011 hat der Kreistag des Landkreises 
Reutlingen am 25. Mai 2011 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1
Steuererhebung

 
Der Landkreis Reutlingen erhebt von dem im gemeindefreien Gebiet “Gutsbezirk Münsingen“ 
liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes. Er 
erhebt Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes von den stehenden 
Gewerbebetrieben mit Betriebsstätte im gemeindefreien Gebiet „Gutsbezirk Münsingen“ und 
den Reisegewerbebetrieben mit Mittelpunkt der gewerblichen Tätigkeit im gemeindefreien 
Gebiet „Gutsbezirk Münsingen“. 
 

§ 2
Steuerhebesätze 

Die Hebesätze werden festgesetzt 
 
1. für die Grundsteuer  

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf  340 v. H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  330 v. H. 

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H. 

 
der Steuermessbeträge. 
 

§ 3
Geltungsdauer 

 
Die in § 2 festgelegten Hebesätze gelten erstmals für das Kalenderjahr 2011. 
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§ 4
Grundsteuerkleinbeträge 

Grundsteuerkleinbeträge in Sinne des § 28 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes werden fällig 
 
a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 EUR nicht übersteigt, 
b) am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrags, wenn dieser  

30,00 EUR nicht übersteigt. 

§ 5
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft. 
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Glossar zum Neuen Kommunalen  

Haushaltsrecht (NKHR) 
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Abschreibung    Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und imma-
terielle Gegenstände des Vermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für 
diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten er-
folgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) auf-
geteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungs-
methoden, es gibt planmäßige und außerplanmäßige Abschreibun-
gen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, 
Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige 
Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die 
Dauer der Nutzung. 

 
Abschreibungszeitraum  Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Ver-

mögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vor-
hinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungs-
dauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Unfall-, 
Feuerschaden usw.).  

 
Aktiva    Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Vermögens, Rech-

nungsabgrenzungs- und Korrekturposten. Aktiva werden bei der in 
Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. 
Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: 
Passiva 

 
Aktivierung    Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung 

von Vermögensgegenständen als Aktiva. 
 
Aktivierungspflicht  In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im  

    wirtschaftlichen Eigentum des Landkreises, aber auch Rechnungsab-
grenzungsposten am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz aus-
zuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva. 

 
Aktivierungswahlrecht  Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die 

Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermö-
genszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu 
erfassen. 

 
Aktivkonto    Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; 

vgl. auch Aktiva. 
 
Anhang    Der Anhang ist Bestandsteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des 

Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanz-
rechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen 
zu erläutern und Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und 
Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenspiegel 
etc. zu machen. 

 
Anlagenbuchhaltung  In der Anlagenbuchhaltung wird das Vermögen erfasst und bewertet. 

Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände nach Art und 
Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzu-
schreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung, die 
gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmä-
ßig in Form von Abschreibungen zu erfassen. 
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Anschaffungskosten Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet 
werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in ei-
nen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermö-
gensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. 

 
Aufwand bzw.    Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nicht zahlungs- 
Aufwendungen    wirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcen-

verbrauch) eines Haushaltsjahres dar. 
 
Ausgabe    Ausgaben im betriebswirtschaftlichen Sinne bezeichnen sämtliche 

Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Be-
stand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehö-
ren u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung 
des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeiten-
bestandes. 

 
außerordentliche    Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlichen dauernden  
Abschreibungen     Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Ab-

schreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden 
sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralte-
rung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklun-
gen. 

 
außerordentliche    Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im  
Aufwendungen     Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der ei-

gentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (sel-
ten) anfallen. 

 
außerplanmäßige   Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan 
Aufwendungen    keine Ermächtigung veranschlagt und keine aus Vorjahren 
und Auszahlungen   übertragenen Ansätze verfügbar sind. 
 
Auszahlungen    Unter Auszahlung versteht man alle reine Zahlungsvorgänge, die zu 

einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss 
liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen. 

 
Baumaßnahmen    Neu-, Erweiterung- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bau-

ten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen 
 
Benchmarking    Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, 

Dienstleistungen sowie Prozesse und Methoden mit anderen Anbie-
tern (z.B. Behörden, Ämtern). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesse-
rung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches. 

 
Bestandskonten    Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermö-

gensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet wer-
den, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskosten werden 
mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der 
Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet ak-
tive und passive Bestandskonten. Bestandskosten auf der Aktivseite 
der Bilanz zeigen das Vermögen, während Bestandskonten auf der 
Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z. B. 
durch Eigen- oder Fremdkapital) geben. 
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Betrieb gewerblicher Art Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen von juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhal-
tig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen 
(„am Markt tätig sein“). 

 
Betriebskostenzuschuss Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendun-

gen des Landkreises an den unternehmerischen Bereich. Geleistete 
Betriebskostenzuschüsse stellen für den Landkreis Aufwand dar, eine 
Aktivierung findet nicht statt. 

 
Bewertung    Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen 

unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermö-
gensgegenstände ermittelt wird. 

 
Bewirtschaftung    Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan ent-

haltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächti-
gung und deren Überwachung. 

 
Bilanz    Die Bilanz ist ein Bestandsteil des Jahresabschlusses. In ihr 
(bei den Kommunen  werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) ein- 
Vermögensrechnung)  ander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Konten-

form gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt Auskunft über 
die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zu-
sammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch 
den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z. B. Ban-
ken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als 
Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die 
Mittelherkunft. Es besteht Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer 
ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

 
Buchwert    Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewie-

sene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z. 
B.: bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz 
zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. 

 
Budget    Als Budget bezeichnet man die im Haushalt für einen abgegrenzten 

Aufgabenbereich veranschlagten Mittel (Ermächtigungen), die dem 
zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen 
vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind. 

 
Budgetierung    Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentrali-

sieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die 
Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens 
bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann. 

 
Cash Flow    Der Cash Flow ist die Differenz zwischen Einzahlungen und Auszah-

lungen der Periode. Der Cash Flow verdeutlicht, in welchem Umfang 
im betrachteten Zeitraum die laufende Betriebstätigkeit zu Einnahme-
überschüssen führt. Er ist ein Finanz- und Erfolgsindikator, der zeigt, 
in welcher Höhe ein Unternehmen bzw. ein Unternehmensbereich 
aus eigener Kraft finanzielle Mittel erwirtschaftet hat bzw. erwirtschaf-
ten kann. 
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Controlling    Controlling umfasst Aufgaben der Kontrolle, Planung, Lenkung und 
Steuerung wirtschaftlicher Prozesse. Controlling ist Teilbereich der 
Verwaltungsführung als Koordinierungsaufgabe für Planung, Kontrolle 
und Information. Controlling ist somit ein begleitender betriebswirt-
schaftlicher Service (Managementunterstützung) für das Management 
durch Informationen und Vorschläge für Planung, Steuerung, Kontrol-
le und Systemgestaltung (einschließlich der Gestaltung des Füh-
rungs- und Controllingsystems). 

 
Deckungsfähigkeit  Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben 

über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen 
Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird die 
echte Deckungsfähigkeit. Sie bezieht sich ausschließlich auf die Auf-
wands-/ Auszahlungsseite und die unechte Deckungsfähigkeit, bei 
der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zu Leistung höherer Aufwen-
dungen/ Auszahlungen verwendet werden dürfen. 

 
Doppelte Buchführung  Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeich- 
(„Doppik“)     nung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, 

wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit eine Überblick 
über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei 
der doppischen Buchführung erfolgt die Buchung auf mindestens zwei 
Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für 
die Erstellung einer Bilanz/Vermögensrechnung) und der Erfolgskon-
ten (für die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung/Ergebnis-
rechnung und zur Ermittlung des Erfolges). Für den Begriff der dop-
pelten Buchführung hat sich auch das Kunstwort „Doppik“ (= Doppel-
te Buchführung in Konten) etabliert. 

 
Drei-Komponenten-Modell Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üb-

lichen Jahresabschlussteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 
um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das 
Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskompo-
nente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung 
erfolgt. Es wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer 
Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. 

 
Durchlaufende Gelder  Zahlung, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgege-

ben werden. 
 
Eigenkapital    Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird  
(bei den Kommunen   darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer 
Kapitalposition)    Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellung) 

sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen 
und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der 
Differenz ein negatives Eigenkapital, wird dies durch einen Aus-
gleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der 
Aktivseite ausgewiesen. 

 
Einnahmen    Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungs-

bestand bezeichnet. 

Einzahlungen    Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die 
Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben). 
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Einzelkosten    Einzelkosten sind Kosten, die sich direkt und verursachungsgerecht 
einem bestimmten Produkt zuordnen lassen. 

 
Erfolgskonten    Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet wer-

den, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Aufwandskonten werden 
Aufwendungen, z.B. Mietaufwendungen, Personalaufwendungen, 
Energieaufwendungen etc. erfasst. Auf Ertragskonten werden die Er-
träge gebucht, z.B. Gebühren, Einnahmen aus Drittmittelgeschäften. 
Mit dem Abschluss der Aufwands- und Ertragskonten in der Ergebnis-
rechnung wird das Jahresergebnis in dem abzuschließenden Ge-
schäftsjahr festgestellt. 

Ergebnis    Als Ergebnis bzw. als Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand 
bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung 
untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentlichen 
Ergebnis. 

 
Ergebnishaushalt   Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. 

Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendun-
gen nach Arten getrennt ausgewiesen. 

 
Ergebnisrechnung  Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächli-

chen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahres-
ergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht 
als Saldo ein Jahresüberschuss; anderenfalls wird eine Jahresunter-
deckung/- Fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht 
der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. 

 
Eröffnungsbilanz    Der Landkreis hat im ersten Haushaltsjahr, in dem die Bestimmungen 

des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Er-
öffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Re-
geln. So fehlen z.B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die 
Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, 
als bei später aufzustellende Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungs-
vereinfachungen bzw. Bewertungserleichterungen. 

 
Erträge    Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer 

Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar. 
 
Fehlbetrag    Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen 

Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Er-
gebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentli-
chen Erträge. 

 
Finanzanlagen    Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, 

Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, dauernd 
dem (Verwaltungs-) betrieb zu dienen. 

 
Finanzmittel    Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben 

bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden 
auch die Begriffe  „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. 
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Finanzhaushalt    Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. 
Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen ge-
trennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlun-
gen) ausgewiesen. 

 
Finanzplanung    Der Landkreis hat seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanz-

planung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die 
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschla-
genden ordentlichen Ergebnisse des Ergebnishaushalts und einer 
Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen 
des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzuneh-
men. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, 
das unverbindlich ist und vom Kreistag formal beschlossen wird. 

 
Finanzrechnung    Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-

Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanz-
rechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlun-
gen erfasst. Diese betrifft in erster Linie investive Zahlungen; aber 
auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit so-
wie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge. 

 
Forderungen    Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung gelie-

fert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung 
(Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rech-
nungsbetrages zum  Fälligkeitsdatum. 

 
Fremdkapital    Das Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz/Vermö-

gensrechnung geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige 
Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeits-
charakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaft-
lich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittel-
herkunft dar und gibt in Relationen zum Eigenkapital den Anteil der 
Fremdfinanzierung des Vermögens an. 

 
Gemeinkosten    Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger 

oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus 
wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie wer-
den auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten be-
zeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch 
Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. 
Kostenträgern anteilig zugeordnet. 

 
Generationen-    Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist
gerechtigkeit    die Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rechte nachrücken-

der Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu 
mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenver-
brauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen auf-
bereitet. 

 
Gewinn- und     Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnis-
Verlustrechnung    rechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlust- 

   rechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen 
Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV 
Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungslegungsperio-
de, also zeitraumbezogen, dar. 
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Haushaltsvermerke  Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestim-
mungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über De-
ckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke). 

 
Haushaltsplan    Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im 

Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraus-
sichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, ein-
gehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlun-
gen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszah-
lungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist 
für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und 
Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgeho-
ben. 

 
Haushaltsquerschnitt  Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushalt-

plans nach Kostenarten und Teilhaushalte. 
 
Herstellungskosten  Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Ver-

mögensgegenständen des Sachvermögens die Herstellungskosten 
angesetzt. Dabei handelt es sich um Aufwendungen, die durch den 
Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die 
Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder 
für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesent-
liche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich 
bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche Einzel- und anteiligen 
Gesamtkosten als Bestandteile in die Herstellungskosten einbezogen 
werden können. 

 
Infrastrukturvermögen  In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzposi-

tionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wege, Plätze, Ha-
fenanlagen sowie Parks und Grünanlagen. 

 
Inventar    Das Inventar ist das Verzeichnis, das die im Rahmen der Inventur 

ermittelten Vermögensgegenstände und Schulden detailliert nach Art, 
Menge und Wert aufzeigt. Es dokumentiert das Vermögen und die 
Schulden zu einem bestimmten Stichtag. 

 
Inventur    Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des 

Vermögens, auch der Schulden, des Landkreises zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt. Sie ist handelrechtlich für den Schluss eine jeden Ge-
schäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom 
Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie 
durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie 
z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die 
Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, 
festgehalten. 

 
Investitionen    Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögens-

gegenständen des Sach- oder des Finanzvermögens (Auszahlungen 
für die Veränderung des Vermögens). 

Investitionsförderungs-  Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter  
maßnahme     und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. 

Eigenbetrieb). 
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Jahresabschluss    Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz/Vermögens-rechnung, 
der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hin-
zu kommt ein Lagebericht. 

 
Jahresergebnis    Siehe Ergebnis  
 
Jahresfehlbetrag    Siehe Fehlbetrag

Jahresüberschuss  Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Auf-
wendungen des Haushaltsjahres übersteigen. 

 
Kalkulatorische Kosten  Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, 

werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung zu Kalkula-
tionszwecken hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen. 

 
Kalkulatorische Zinsen  Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für 

das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der 
kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung ge-
stellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden 
könnten. Diese stellen sogenannte Opportunitätskosten (Kosten der 
entgangenen Gelegenheit) dar. 

 
Kameralistik    Methode der Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswe-

sen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht 
technisch aber über eine reine Einnahme-/  

   Überschussrechnung hinaus. 
 
Kennzahlen    Zahlen, die in komprimierter Form über (betriebswirtschaftliche) 

Sachverhalte informieren. Sie können als Zielgrößen (Soll-Werte, 
operationale Ziele) definiert werden und ermöglichen es, durch einen 
Vergleich zwischen Soll- und Ist-Werten die Zielerreichung zu mes-
sen.  

 
Kosten    Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld 

ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von ver-
brauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie 
zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuord-
nen sind. 

 
Kosten- und Leistungs-  Die KLR ist ein betriebwirtschaftliches Instrument, das die Kos- 
rechnung (KLR)    ten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursa-

chergerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leis-
tungstransparenz zu verbessern. 

 
Kostenstelle    Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und 

diese beeinflussen und steuern kann. 
 
Kostenträger    Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten 

zugerechnet werden können. 

Leistung    Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur  
    Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird. 
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Leistungsziel    Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeit-
raums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben 
wird. 

 
Liquidität    Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlun-

gen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewährt, 
wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zah-
lungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungs-
verpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögens-
werte bereitstehen. 

Output Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeit-
einheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen. 

 
Outputsteuerung    Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorga-

ben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit 
den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitar-
beiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit 
der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine 
Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von 
Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung. 

 
Passivseite/Passiva  Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als 

Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen ei-
nerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- 
und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüber-
schuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die 
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch 
Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt 
stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar. 

 
Periodengerechtigkeit  Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung 

für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern 
die Periode, in der der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für 
Investitionen. Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschrei-
bungsbeträgen periodengerecht  

   über mehrere Geschäftsjahre verteilt. 
 
Produkt    Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die 

für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb 
oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von 
Produkten führt zu Ressourcenverbrauch. 

 
Produktbereich    Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) 

zu Produktbereichen zusammengefasst. 
 
Produktbeschreibung  Die Produktbeschreibung dient der Definition und Konkretisierung 

einzelner Produkte. 
 
Produktgruppen    Produkte werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu 

Produktgruppen zusammengefasst. 
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Rechnungsabgrenzungs- Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um  
posten    periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Fol-

geperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und 
passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Ak-
tivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, 
wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstel-
len. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie 
Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. 

 
Reinvermögen    Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswer-

ten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv 
ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapi-
tal/Kapitalposition. 

 
Ressourcenverbrauch  Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kauf-

männischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressour-
cenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiel für Ressourcenver-
brauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen 
und bilanzielle Abschreibungen. 

 
Restbuchwert    Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrech-

nung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der 
sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenomme-
nen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen 
Zeitpunkt ergibt.  

 
Restnutzungsdauer  Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nut-

zungsdauer eines Anlagegutes. 
 
Rücklagen    Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie 

bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des  
   ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonder-

ergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewer-
tungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen 
Rücklagen. 

 
Rückstellungen    Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse 

Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu 
bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde 
nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fällig-
keit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unter-
lassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen 
des Finanzausgleichs u.a. 

 
Sachanlagen    Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem 

Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäu-
de, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattun-
gen. Zu den Sachanlagen gehören nicht die Finanzanlagen und die 
immateriellen Vermögensgegenständen. 

 
Transfererträge und   Erträge und Aufwendungen, ohne unmittelbar damit  
-aufwendungen    zusammenhängende Gegenleistung. 
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Überplanmäßige    Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan
Aufwendungen und   veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen  
Auszahlungen    Ermächtigungen übersteigen. 
 
Überschuss    Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen 

Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnis-
rechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen 
übersteigen. 

 
Verlust    Als Verlust/Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag 

und Aufwand bezeichnet. 

Vermögen    Zum Vermögen gehören alle Gegenstände, die dem Landkreis zu 
dienen bestimmt sind. Das Vermögen setzt sich zusammen aus dem 
immateriellen Vermögen (z. B. Lizenzen), Sachvermögen (z. B. 
Grundstück und Gebäude) und dem Finanzvermögen (z. B. Beteili-
gungen).

Ziele    Ziele stellen Aussagen über erwünschte Zustände dar, die als Ergeb-
nis von Entscheidungen eintreten sollen. Jedes Ziel ist durch den Ziel-
inhalt, den Zeitbezug, den sachlichen Geltungsbereich und das Ziel-
ausmaß gekennzeichnet. 
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